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Ordnung zur Berechnung 
von ECTS-Graden 

an der Fachhochschule Jena

Gemäß §§ 3 Absatz 1, 33 Absatz 1 Nr.1, 45 Absatz 2 des 
Thüringer Hochschulgesetzes vom 21 Dezember 2006, 
zuletzt geändert am 20.03.2009 (GVBl. S. 268) erlässt die 
Fachhochschule Jena folgende Ordnung zur Berechnung 
von ECTS-Graden. Der Senat der Fachhochschule Jena 
hat die Ordnung am 15.12.2009 beschlossen. 

Die Rektorin der FH Jena hat mit Erlass vom 08.01.2010 
die Ordnung genehmigt.

Inhaltsverzeichnis 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 ECTS-Bewertungsskala 
§ 3 Berechnung der ECTS-Grade 
§ 4 Prüfungsordnungen 
§ 5 In-Kraft-Treten 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung gilt für die Berechnung und Vergabe 
von ECTS-Graden in allen Bachelor- und Master-Studien-
gängen, die in alleiniger Verantwortung an der Fachhoch-
schule Jena im Vollzeitstudium oder berufsbegleitend oder 
in besonderen Studienformen angeboten werden. 
(2) Die Fachhochschule Jena vergibt ECTS-Grade bezo-
gen auf die Modulnoten und die Gesamtnote im Studien-
gang. Von der Vergabe von ECTS-Graden kann abgesehen 
werden, wenn besondere Umstände festgestellt wurden, die 
eine rechtsichere Vergabe der ECTS-Grade unmöglich ma-
chen (z.B. bei einer zu geringen Kohorte bei Wahlpfl icht-
modulen).
(3) Die ECTS-Grade werden pro Studiengang oder für 
vergleichbare Studiengänge berechnet und vergeben. 

§ 2 

ECTS-Bewertungsskala 

Die Vergabe der ECTS-Grade erfolgt ab einer genügend 
großen Kohorte (§ 3 Abs. 1) auf der Grundlage der im 
ECTS-Handbuch der Europäischen Kommission nieder-
gelegten ECTS-Bewertungsskala. Die ECTS-Bewertungs-
skala ordnet die Studierenden nach statistischen Gesichts-
punkten ein. Die erfolgreichen Studierenden erhalten fol-
gende ECTS-Grade: 

die besten   10% erhalten den ECTS-Grad A 
die nächsten   25% erhalten den ECTS-Grad B 
die nächsten   30% erhalten den ECTS-Grad C 
die nächsten   25% erhalten den ECTS-Grad D 
die nächsten   10% erhalten den ECTS-Grad E 

§ 3 

Berechnung der ECTS-Grade

(1) ECTS-Grade werden ab 50 Studierenden bzw. Absol-
ventinnen/Absolventen im Bezugszeitraum in einem Stu-
diengang oder vergleichbaren Studiengängen ausgewiesen. 
Der Bezugszeitraum endet mit dem Abschluss des jeweils 
vorhergehenden Semesters. 
(2) Der Bezugszeitraum für eine Studierendenkohorte, 
d.h. die Anzahl der Studentinnen- und Studentenjahrgänge, 
die bei der Berechnung des ECTS-Grades berücksichtigt 
werden, umfasst in der Regel die vorhergehenden sechs 
Semester. In der Aufbauphase wird der Bezugszeitraum 
semesterweise sukzessive erweitert bis er den Zeitraum 
aus Satz 1 erreicht hat. 
(3) Die Studierendenkohorte des laufenden Semesters 
(Modulnoten) bzw. desjenigen Semesters, in dem der 
Abschluss erreicht worden ist (Gesamtnote), wird nicht 
berücksichtigt. 
(4) Im Falle des Überschreitens der jeweiligen prozen-
tualen Grenzwerte, welche sich durch No-tengleichheit 
ergeben können, wird den Studierenden der jeweils bessere 
ECTS-Grad zuge-teilt. Der sich daraus ergebende prozentu-
al höhere Anteil im Vergleich zur ECTS-Bewertungs-skala 
wird beim nächsten ECTS-Grad wieder abgezogen, um die 
Grenzwerte der ECTS-Be-wertungsskala einzuhalten. 
(5) Zur besseren Notendifferenzierung wird die zweite 
Nachkommastelle der Gesamtnote bei der Berechnung des 
ECTS-Grades einbezogen. 

§ 4 

Prüfungsordnungen 

In den Prüfungsordnungen für die unter § 1 Absatz 1 auf-
geführten Studiengänge wird für die Be-rechnung von 
ECTS-Graden ein einheitlicher Passus aufgenommen: 
Die Modulnoten und die Gesamtnote werden im Ab-
schlusszeugnis durch die Angabe des jeweils zugehörigen 
ECTS-Grad auf einem Zusatzdokument ergänzt.

Ab einer Kohorte von mindestens 50 Studierenden bzw. 
Absolventinnen/Absolventen sind die ECTS-Grade nach 
dem relativen System wie folgt anzugeben:

Relatives 
Notensystem

ECTS 
Grad

die besten 10% A hervorragend excellent
die nächsten 25% B sehr gut very good
die nächsten 30% C gut good
die nächsten 25% D befriedigend satisfactory
die nächsten 10% E ausreichend suffi cient

Die Berechnung erfolgt gemäß der „Ordnung zur Berech-
nung von ECTS-Graden an der Fachhochschule Jena“ in 
der jeweils gültigen Fassung. 
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§ 

5 In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung wird im Verkündungsblatt der Fachhoch-
schule Jena veröffentlicht und tritt am Tag nach ihrer Ver-
kündung in Kraft. 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der 
Fachhochschule Jena vom 15.12.2009.

Jena, den 8. Januar 2010

Prof. Dr. G. Beibst
Rektorin der Fachhochschule Jena
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1. Änderungsordnung

zur Studienordnung des
Bachelorstudienganges 

„Soziale Arbeit“
des Fachbereiches Sozialwesen

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des Thü-
ringer Hochschulgesetzes vom 21. Dezember 2006 (GVBI. 
S. 601) erlässt die Fachhochschule Jena folgende Ände-
rungsordnung zur Studienordnung für den Bachelorstudi-
engang „Soziale Arbeit“.
Der Rat des Fachbereiches Sozialwesen hat am 07.10.2009 
die Änderungsordnung beschlossen.
Die Rektorin der Fachhochschule Jena hat mit Erlass vom 
26.10.2009 die Ordnung genehmigt.

1. In § 9 (3) Mentoring wird „während der ersten 3 
Studiensemester“ durch „während der ersten 2 Stu-
diensemester“ ersetzt.

2. In den Anlagen 1 A und 1 B (Modultafeln Studien-
verlauf) wird die Angabe zum Modul „Mentoring“ 
auf die ersten 2 Semester mit 2 SWS und 2 cp verän-
dert.

3. Diese Änderungen gelten erstmals für Studierende, 
die ihr Studium zum Wintersemester 2009/2010 be-
ginnen.

Diese Änderungen zur Studienordnung treten am auf die 
Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Fachhochschule 
Jena folgenden Tage in Kraft.

Jena, den 26.10.2009

Prof. Dr. H. Ludwig 
Dekanin des FB Sozialwesen

Prof. Dr. G. Beibst
Rektorin

2. Änderungsordnung

zur Prüfungsordnung des
Bachelorstudienganges 

„Soziale Arbeit“
des Fachbereiches Sozialwesen

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des Thü-
ringer Hochschulgesetzes vom 21. Dezember 2006 (GVBI. 
S. 601) erlässt die Fachhochschule Jena folgende Ände-
rungsordnung zur Prüfungsordnung für den Bachelorstudi-
engang „Soziale Arbeit“.
Der Rat des Fachbereiches Sozialwesen hat am 07.10.2009 
die Änderungsordnung beschlossen.
Die Rektorin der Fachhochschule Jena hat mit Erlass vom 
26.10.2009 die Ordnung genehmigt.

1. In Anlage VI, Prüfungsplan, wird in der Spalte „Lage 
der Prüfungen im Semester“ für das Modul 1.023 
(Psychologie 2) zusätzlich zum 6. Semester auch das 
5. Semester benannt.

Diese Änderungen zur Prüfungsordnung treten am auf die 
Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Fachhochschule 
Jena folgenden Tage in Kraft.

Jena, den 26.10.2009

Prof. Dr. H. Ludwig 
Dekanin des FB Sozialwesen

Prof. Dr. G. Beibst
Rektorin
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3. Änderungsordnung

zur Prüfungsordnung des
Bachelorstudienganges 

„Soziale Arbeit“
des Fachbereiches Sozialwesen

Gemäß § 3 Abs. 1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 des Thü-
ringer Hochschulgesetzes vom 21. Dezember 2006 (GVBI. 
S. 601) erlässt die Fachhochschule Jena folgende Ände-
rungsordnung zur Studienordnung für den Bachelorstudi-
engang „Soziale Arbeit“.
Der Rat des Fachbereiches Sozialwesen hat am 07.10.2009 
die Änderungsordnung beschlossen.
Die Rektorin der Fachhochschule Jena hat mit Erlass vom 
26.10.2009 die Ordnung genehmigt.

1. In der Anlage VI, Prüfungsplan, wird in der Spalte 
„Lage der Prüfungen im Semester“ für das Modul 
Mentoring 1.001 nur noch das 1. und 2. Semester an-
gegeben.

 In der Spalte „Präsenzstunden“ wurden 3 SWS auf 
2 SWS korrigiert. Die Gesamtangabe von SWS für 
das 3. Semester ändert sich damit von 20,5 SWS auf 
19,5 SWS.

2. Die Änderung tritt erstmals für Studierende in Kraft, 
die ihr Studium zum Wintersemester 2009/2010 be-
ginnen.

Diese Änderungen zur Studienordnung treten am auf die 
Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Fachhochschule 
Jena folgenden Tage in Kraft.

Jena, den 26.10.2009

Prof. Dr. H. Ludwig 
Dekanin des FB Sozialwesen

Prof. Dr. G. Beibst
Rektorin
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Studienordnung 
für den Bachelorstudiengang
„Automatisierungstechnik/

Informationstechnik 
International“ 

an der Fachhochschule Jena

Präambel:

Gemäß § 3 Abs.1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 Satz 1 
des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) in der Fassung 
vom 21.12.2006 (GVBl. S. 601), zuletzt geändert durch 
Artikel 15 des Gesetzes vom 20. März 2009 (GVBl. S. 
238), erlässt die Fachhochschule Jena auf der Grundlage 
der Prüfungsordnung des Studienganges „Automatisie-
rungstechnik/Informationstechnik International“ folgende 
Studienordnung für den Bachelorstudiengang „Automati-
sierungstechnik/Informationstechnik International“. Der 
Rat des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstech-
nik hat am 30.04.2008 die Ordnung beschlossen und am 
22.07.2009 sowie am 11.02.2010 Änderungen beschlossen. 
Die Rektorin der Fachhochschule Jena hat mit Erlass vom 
27.01.2010 die Ordnung genehmigt.

Inhalt

§ 1  Gleichstellungsklausel, Geltungsbereich
§ 2  Ziele des Studiums
§ 3  Zulassung zum Studium
§ 4  Aufbau des Studiums
§ 5  Lehrveranstaltungen und Leistungsnachweise
§ 6  Industriepraktikum, Bachelorarbeit
§ 7  Studienfachberatung
§ 8  Inkrafttreten/Übergangsbestimmungen
§ 9  Anlagen

§ 1  

Gleichstellungsklausel, Geltungsbereich

(1) Status- und Funktionsbezeichnungen in der vorlie-
genden Ordnung gelten jeweils in männlicher und weib-
licher Form.
(2) Mit der Studienordnung des Bachelorstudienganges 
„Automatisierungstechnik/ Informationstechnik Internati-
onal“ werden auf der Grundlage der Prüfungsordnung für 
den Bachelorstudiengang „Automatisierungstechnik/Infor-
mationstechnik International“ Inhalt und Aufbau des Stu-
diums im Bachelorstudiengang „Automatisierungstechnik/
Informationstechnik International“ an der Fachhochschule 
Jena geregelt.

§ 2  

Ziele des Studiums

(1) Das Studium im Bachelorstudiengang „Automati-
sierungstechnik/Informationstechnik International“ hat 
das Ziel, eine umfassende Ausbildung von Ingenieuren 
zu sichern, die in der Lage sind, sowohl in allen Berei-
chen der Technik, als auch brückenbildend zu anderen 
Gebieten von Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung 
anspruchsvolle Aufgaben zu technischen und wirtschaft-
lichen Zusammenhängen zu bearbeiten. Damit wird der 
Stellung der Elektrotechnik sowie der Informations- und 
Kommunikationstechnologien als Basiswissenschaften und 
wesentlicher Verbundpartner in Wissenschaft und Technik 
entsprochen. 
Die Chancen bei Berufseinstieg sowie die Arbeitschancen 
im Ausland sollen durch den erfolgreichen Abschluss des 
internationalen Bachelorstudiengangs verbessert werden. 
Im Studienverlauf, insbesondere im Auslandssemester, 
werden Erfahrungen für internationale Arbeitsgruppen 
globaler Produktentwicklungen gesammelt. Damit ergeben 
sich bessere Voraussetzungen für höhere berufl iche Positi-
onen und bessere berufl iche Perspektiven. 
Die Studierenden sollen darüber hinaus ihr fachliches 
Wissen und die praktischen Fähigkeiten durch die auslän-
dische Perspektive auf das eigene Arbeitsgebiet während 
des Aufenthaltes im Ausland erweitern. Sie lernen ein Land 
und seine Kultur kennen und entwickeln somit ein besseres 
Verständnis für andere Kulturen. Neben der Verbesserung 
der Fremdsprachenkenntnisse werden die eigene Selbst-
ständigkeit und Flexibilität gefördert.
(2) Die umfassende Ausbildung wird gesichert,

- auf Grundlage einer fundierten Ausbildung auf den 
Gebieten der Mathematik und Naturwissenschaften,

- durch Vermittlung von ingenieurwissenschaftlichen 
und -praktischen Grundlagen,

- durch verstärkte Sprachausbildung,
- in praktisch orientierten Studien (z.B. Laborprakti-

ka, Betriebspraktika, Forschungsprojekte, Ausland-
seinsätze) und

- über die Vermittlung von ethisch-moralischen, füh-
rungsbefähigenden und leistungsorientierten Werten 
und

- in Lehrveranstaltungen zur interkulturellen Kommu-
nikation.

(3) Die Lehrveranstaltungen teilen sich in Pfl icht- und 
Wahlpfl ichtveranstaltungen. Die Pfl ichtfächer decken da-
bei ein breites Spektrum informationstechnischer Anwen-
dungen ab. Innerhalb der Wahlpfl ichtfächer sowie durch 
das Industriepraktikum und die Bachelorarbeit haben die 
Studierenden die Möglichkeit, selbst fachliche Schwer-
punkte zu bilden.

§ 3  

Zulassung zum Studium

(1) Die Voraussetzungen für die Zulassung zum Bache-
lorstudiengang „Automatisierungstechnik/Informations-
technik International“ sind:

- nach dem Thüringer Hochschulgesetz, § 60 die all-
gemeine Hochschulreife, die fachgebundene Hoch-
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schulreife, die Fachhochschulreife oder eine von der 
zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig aner-
kannte Vorbildung und

- eine abgeschlossene Ausbildung in einem einschlä-
gigen Beruf oder ein Vorpraktikum im Umfang von 
mindestens 8 Wochen.

(2) Ausbildungsziel des Vorpraktikums ist die Aneignung 
von Grundkenntnissen und Fertigkeiten

- im Umgang mit Werkstoffen und Bauelementen der 
Elektrotechnik/Elektronik,

- der Informatik (Hard- und Software) sowie
- zum Produktionsablauf elektrotechnischer Erzeug-

nisse.
(3) Die Ausbildungsinhalte des Vorpraktikums sollten 
Arbeiten umfassen auf den Gebieten:

- Aufbau- und Verbindungstechniken der Elektronik 
und Gerätetechnik,

- Aufbau einfacher elektronischer Versuchsschal-
tungen,

- Software-Entwicklungen und
- Anfertigung und Auswertung technischer Dokumen-

tationen.
(4) Als Nachweis des Vorpraktikums ist eine schriftliche 
Bestätigung der Praxiseinrichtung über Dauer und Inhalt 
des Vorpraktikums zu erbringen sowie ein durch den Be-
werber erstellter Tätigkeitsbericht.
(5) Für ausländische Bewerber ist der Nachweis einer 
erfolgreichen Sprachkundigenprüfung (Deutsche Sprach-
prüfung für den Hochschulzugang [DSH Stufe 2 oder 3] 
oder der Test „Deutsch als Fremdsprache“ [TestDaF Stufe 
4 oder 5]) oder andere anerkannte gleichwertige Sprach-
nachweise vorgeschrieben.
(6) Das Zulassungsverfahren (für einen Studienaufenthalt 
von maximal 3 Semestern) für ausländische Bewerber von 
Partnerhochschulen erfolgt nach einem vereinfachten Ver-
fahren. Hierzu werden gesonderte Bewerbungsformulare 
verwendet. Die ausländische Partnerhochschule übermit-
telt gültige Transcripts über den Stand der Ausbildung im 
Heimatland. Sofern kein akademischer Grad an der Fach-
hochschule verliehen werden soll, werden auch Zeugnisse, 
die ein niedrigeres Sprachniveau als DSH oder TestDAF 
belegen, akzeptiert.

§ 4 

 Aufbau des Studiums 

(1) Theoretische Studiensemester sind das 1. bis 6. Se-
mester des Studienganges.
(2) Das 5. Studiensemester wird als ein Studiensemester 
an einer ausländischen Hochschule absolviert.
(3) Das 7. Semester enthält zu Beginn das Industrieprak-
tikum mit einer Dauer von 12 Wochen, nachfolgend 2 Wo-
chen praxisbegleitende Lehrveranstaltungen sowie darauf 
folgend die Bearbeitung der Bachelorarbeit mit einer Dauer 
von 9 Wochen. 
(4) Während des Studiums wird mindestens eine Fachex-
kursion angeboten, an welcher der Studierende teilnehmen 
soll.

§ 5  

Lehrveranstaltungen und Leistungsnachweise

(1) Lehrveranstaltungen in den einzelnen Studiensemes-
tern, Zulassungsvoraussetzungen zu den Prüfungen und die 
Art der Leistungsnachweise sind im Prüfungsplan (Anlage 
1 der Prüfungsordnung) festgelegt.
(2) Für die Lehrveranstaltungen des Auslandssemesters 
ist ein Studienvertrag („learning agreement“), welcher ein 
mit der ausländischen Hochschule abgestimmtes Studien-
programm enthält, mit dem Studierenden abzuschließen.
(3) Die Wahlpfl ichtfächer werden unter Beachtung der 
an der Fachhochschule Jena geltenden Voraussetzungen für 
eine Mindestbelegung angeboten.
(4) Die Lehrinhalte aller Lehrveranstaltungen in den 
Pfl icht- und Wahlpfl ichtfächern sind im jeweiligen Semes-
ter nach Maßgabe der Studienpläne abzuschließen.
(5) Prüfungsleistungen im Rahmen der Modulprüfungen 
sind

a) mündlich und/oder
b) schriftlich durch Klausurarbeiten oder
c) durch alternative Prüfungsleistungen zu erbringen.
d) Während des Auslandssemesters sind die Prüfungs-

leistungen entsprechend den Regelungen der auslän-
dischen Hochschule zu erbringen.

Näheres hierzu ist in der Prüfungsordnung des Bachelorstu-
dienganges „Automatisierungstechnik/Informationstechnik 
International“ geregelt.
(5) Entsprechend des Studienplanes (Anlage 3 der 
Studienordnung) können Studienleistungen (z.B. bewer-
tete/benotete Laborpraktika) Zulassungsvoraussetzung für 
Prüfungsleistungen sein.
(6) Über die in den Studienplänen ausgewiesenen Fächer 
hinaus kann jeder Student Fächer (Wahlfächer) belegen, 
welche an der FH Jena angeboten werden, sofern diese im 
fachlichen Kontext zu den Zielen des Studiengangs „Au-
tomatisierungstechnik/Informationstechnik International“ 
stehen.
Die Leistungspunkte des Wahlmoduls „Tutor für auslän-
dische Studierende“ können auf die zu erbringenden Leis-
tungspunkte im Auslandssemester angerechnet werden.
 Die Belegung eines Wahlfaches, welches in das Zeug-
nis aufgenommen werden soll, ist beim Prüfungsausschuss 
des Fachbereiches Elektrotechnik/Informationstechnik zu 
beantragen. Genehmigte und mit einer Fachprüfung erfolg-
reich abgeschlossene Wahlfächer werden in das Bachelor-
zeugnis aufgenommen.
 Prüfungsnoten von abgeschlossenen Wahlfächern 
fi nden keine Berücksichtigung bei der Gesamtnotenbildung 
für das Bachelorzeugnis. 
(7) Die Evaluation der Lehre erfolgt auf der Basis der je-
weils gültigen Evaluationsordnung für Studium und Lehre 
der FH Jena.

§ 6  

Industriepraktikum, Bachelorarbeit

(1) Das 7. Semester umfasst zwölf Wochen Indus-
triepraktikum (als Vollzeittätigkeit in einem Praxisbetrieb 
realisiert), zwei Wochen praxisbegleitende Lehrveranstal-
tungen an der Fachhochschule Jena sowie neun Wochen 
Bachelorarbeit. Der reguläre Beginn des Industrieprakti-
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kums ist der 1. September. Urlaubs- und Fehltage wäh-
rend des Industriepraktikums und der praxisbegleitenden 
Lehrveranstaltungen müssen nachgeholt werden. Der 
zuständige Prüfungsausschuss kann Sonderregelungen für 
Auslandspraktika treffen.
 (2) Einzelheiten des Industriepraktikums sind in der 
Ordnung für das Industriepraktikum des Bachelorstudi-
enganges „Automatisierungstechnik/Informationstechnik 
International“ (Anlage 2) geregelt.
(3) Nach dem Industriepraktikum besteht die Möglich-
keit, die Bachelorarbeit anzufertigen. Die Bearbeitungszeit 
für die Bachelorarbeit beträgt maximal drei Monate (§25, 
Abs.7 der PO).
(4)  Die Zulassungsvoraussetzungen zur Anfertigung der 
Bachelorarbeit werden in der Prüfungsordnung des Bache-
lorstudienganges geregelt. Einzelheiten zur Anfertigung 
der Bachelorarbeit werden in der Prüfungsordnung des 
Bachelorstudienganges „Automatisierungstechnik/Infor-
mationstechnik International“ ( § 25 ) geregelt.

§ 7  

Studienfachberatung

Die Studienfachberatung durch den Fachbereich unterstützt 
die Studierenden im Studium durch eine studienbegleiten-
de, fachspezifi sche Beratung, insbesondere über Studien-
möglichkeiten und Studientechniken im Studiengang, über 
Gestaltung, Aufbau und Durchführung des Studiums und 
der Prüfungen.

§ 8  

Inkrafttreten/Übergangsbestimmungen

(1) Die vorliegende Studienordnung tritt am Tag des auf 
die Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Fachhoch-
schule Jena folgenden Monats in Kraft.
(2) Diese Studienordnung gilt erstmals für Studierende, 
die ihr Studium im Wintersemester 2009/2010 im ersten 
Studiensemester des Bachelorstudiengangs „Automati-
sierungstechnik/Informationstechnik International“ des 
Fachbereiches Elektrotechnik und Informationstechnik 
aufnehmen.

§ 9  

Anlagen

Anlage 1 Liste der anerkannten Berufe
Anlage 2 Ordnung für das Industriepraktikum
Anlage 3 Studienplan
Anlage 4 Vorlage Studienvertrag („learning agreement“)
   für das Auslandssemester

Jena, den 27.01.2010

Der Dekan des 
Fachbereiches Elektrotechnik/Informationstechnik
Prof. Dr.-Ing. Redlich

Die Rektorin der Fachhochschule Jena
Prof. Dr. oec. Beibst
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Anlage 1 der Studienordnung

Liste über Berufe für die Anerkennung eines Vorpraktikums zum
Bachelorstudiengang „Automatisierungstechnik/ Informationstechnik International“

- Informationselektroniker/in
- Elektroniker/in
- Systemelektroniker/in
- Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik
- Elektroniker/in für Gebäude- und Infrastruktursysteme
- Elektroniker/in für Betriebstechnik
- Elektroniker/in für Automatisierungstechnik
- Elektroniker/in für luftfahrttechnische Systeme
- Systeminformatiker/in
- Elektroanlagenmonteur/in
- Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung
- Fachinformatiker/in für FR Systemintegration
- IT – Systemelektroniker/in
- IT – Systemkaufmann/-frau
- Ingenieurassistent/in
- Elektrotechnischer Assistent/in
- Mediengestalter/in, FR Medientechnik
- Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste
- Mechatroniker/in
- Kraftfahrzeugmechatroniker
- Technischer Assistent/in für Mechatronik
- Technischer Assistent/in für Elektronik und Datentechnik
- Technischer Zeichner/in, FR Elektrotechnik
- Technischer Zeichner/in, FR Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik
- Anlagenmechaniker/in
- CNC- Fachkraft
- Feinmechaniker/in
- Fertigungsmechaniker/in
- Heizungs-, Lüftungs- und Anlagenbauer/in
- Industriemechaniker/in
- Verfahrensmechaniker/in
- Werkzeugmechaniker/ in
- Technische Berufe der Bundeswehr
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Ordnung für das 
Industriepraktikum des 
Bachelorstudienganges

„Automatisierungstechnik/
Informationstechnik 

International“ 

an der Fachhochschule Jena

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich
2 Allgemeines
3 Ziele des Industriepraktikums
4 Dauer des Industriepraktikums
5 Inhalte der praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen
6 Zulassung
7 Praxisstellen, Verträge
8 Status der Studierenden am Praktikumsort
9 Haftung
10 Studiennachweis 
11 Anrechnung von praktischen Tätigkeiten

§ 1

 Geltungsbereich

Die Ordnung für das Industriepraktikum des Bachelorstu-
dienganges „Automatisierungstechnik/Informationstechnik 
International“ ist Bestandteil der Studienordnung (§ 6) und 
regelt die Durchführung des Industriepraktikums.

§ 2

Allgemeines

(1)  Im Bachelorstudiengang „Automatisierungstechnik/
Informationstechnik International“ an der Fachhochschu-
le Jena sind praktische, hochschulgelenkte Studienanteile 
(das Industriepraktikum)  eingeordnet. Das Industrieprak-
tikum fi ndet im siebten Fachsemester, vor der Bachelorar-
beit, statt. Dabei werden durch das zuständige Praktikan-
tenamt die vertrags- und versicherungsrechtlichen Aspekte 
begleitet sowie die Durchführung der praxisbegleitenden 
Lehrveranstaltungen gesichert.
(2)  Der Fachbereichsrat Elektrotechnik und Informati-
onstechnik benennt einen zuständigen Professor, der haupt-
sächlich die fachbereichsspezifi schen, inhaltlichen Fragen 
vertritt und das Praktikantenamt beratend unterstützt.
(3)  Die Suche und Bewerbung um eine geeignete Praxis-
stelle obliegt den Studierenden.

Anlage 2 
zur Studienordnung des Bachelorstudienganges Automatisierungstechnik/Informationstechnik International

(4)  Das Industriepraktikum der Studierenden wird auf 
der Grundlage eines Ausbildungsvertrages zwischen den 
Studierenden und der Praxisstelle geregelt.
(5)  Das zuständige Praktikantenamt bestätigt durch Un-
terschrift die Ausbildungsverträge.
(6)  Während des Industriepraktikums kann die Aus-
bildungsstätte nur in begründeten Ausnahmefällen mit 
Genehmigung des im Fachbereich zuständigen Professors 
gewechselt werden.
(7)  Der im Fachbereich Elektrotechnik und Informations-
technik zuständige Professor und das 
zuständige Praktikantenamt bestätigen den erfolgreichen 
Abschluss des Industriepraktikums.
(8)  Die Durchführung eines Praktikums im Ausland wird 
in der Vorbereitung durch den Fachbereich unterstützt.

§ 3

Ziele des Industriepraktikums

(1)  Im Industriepraktikum sollen die Studierenden Inge-
nieurtätigkeiten und ihre fachlichen Anforderungen kennen 
lernen, eine Einführung in Aufgaben des späteren beruf-
lichen Einsatzes erfahren und Kenntnis über das soziale 
Umfeld eines Industriebetriebes erwerben.
(2)  Die Studierenden sollen eine praktische Ausbildung 
an konkreten Projekten erhalten, die inhaltlich dem jeweilig 
gewählten Schwerpunkt des Hauptstudiums entsprechen 
und Ingenieurtätigkeiten selbständig ausführen.
(3)  Die praktische Ausbildung kann z. B. in den Berei-
chen Elektronik-, Hardware-, und Softwareentwicklung 
sowie für Aufgaben der Projektierung, Fertigung, Monta-
ge, Prüffeld, Arbeitsvorbereitung, Qualitätssicherung in der 
Elektrotechnik/Informationstechnik erfolgen.

§ 4

Dauer des Industriepraktikums

(1)  Das 7. Semester (Praxissemester)  umfasst 12 
Wochen Industriepraktikum, 2 Wochen praxisbegleitende 
Lehrveranstaltungen an der Fachhochschule und 9 Wochen 
Bachelorarbeit.
(2)  Die praktische Ausbildung umfasst mindestens 12 
Wochen Vollzeittätigkeit in der Praxisstelle. Die Studie-
renden haben keinen Urlaubsanspruch. Fehlzeiten sind 
nachzuholen.

§ 5

  Inhalte der praxisbegleitenden 

Lehrveranstaltungen

Die berufspraktische Ausbildung wird von der Fachhoch-
schule durch Begleitstudien wissenschaftlich ergänzt. Sie 
geben u.a. Informationen über:
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a) sozialwissenschaftliche Sachgebiete des Arbeitsum-
feldes und

b) arbeitsrechtliche Fragen.
c) patent- und schutzrechtliche Aspekte
d) Projektmanagement

Die Begleitstudien können Seminare zu:
e) speziellen technikwissenschaftlichen Problemkrei-

sen von besonderer aktueller Bedeutung beinhalten;
Studentische Leistungen werden in Form von:

f) Kolloquien über Themen aus dem Tätigkeitsfeld 
bzw. schriftlichen technischen Berichten über die in-
genieurmäßige Tätigkeit während des Industrieprak-
tikums

dargestellt und diskutiert.

§ 6

 Zulassung

Die Zulassung zum Industriepraktikum ist in der Prüfungs-
ordnung des Bachelorstudienganges „Automatisierungs-
technik/Informationstechnik International“, § 7, geregelt.

§ 7

Praxisstellen, Verträge, Abschlussbericht, 

Kolloquium

(1) Die Studierenden schließen vor Beginn des Indus-
triepraktikums mit der Praxisstelle einen Vertrag ab. Vor 
Vertragsabschluss ist durch die Studierenden die Zustim-
mung des zuständigen Praktikantenamtes der Fachhoch-
schule einzuholen (§2, Abs. 5).
(2)  Der Vertrag regelt insbesondere die Verpfl ichtung der 
Praxisstelle

a) die Studierenden für die Dauer des Industrieprakti-
kums entsprechend den 

 Ausbildungszielen auszubilden,
b) den Studierenden eine Bescheinigung auszustellen, 

die Angaben über Beginn und Ende sowie Fehlzeiten 
der Ausbildungszeit, über die Inhalte der praktischen 
Tätigkeit sowie den Erfolg der Ausbildung enthal-
ten,

c) einen Praktikumsbetreuer zu benennen.

(3)  Der Vertrag regelt weiterhin die Verpfl ichtung der 
Studierenden

a) die gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzu-
nehmen und die im Rahmen der Ausbildung übertra-
genen Aufgaben sorgfältig auszuführen,

b)   den Anordnungen der Praxisstelle und der von 
ihr beauftragten Personen nachzukommen,

c) die für die Praxisstelle geltenden Ordnungen und 
Unfallverhütungsvorschriften sowie die Schweige-
pfl icht einzuhalten,

d) das Fernbleiben von der Praxisstelle unverzüglich 
anzuzeigen.

(4)  Der Student erstellt über das Industriepraktikum einen 
Abschlussbericht, den er in der ersten Woche der praxisbe-
gleitenden Lehrveranstaltungen seinem Hochschulbetreu-
er übergibt. Aus dem Bericht müssen der Verlauf und der 

Erfolg der praktischen Ausbildung ersichtlich sein. In der 
zweiten Woche der praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen 
erfolgt die Anerkennung des absolvierten Industrieprakti-
kums in Form eines Kolloquiums (s. §5 f).

§ 8

Status der Studierenden am Praktikumsort

Das Industriepraktikum ist Bestandteil des Studiums. Wäh-
rend dieser Zeit bleiben die Studierenden mit allen Rechten 
und Pfl ichten an der Fachhochschule immatrikuliert. Sie 
sind keine Praktikanten im Sinne des Berufsbildungs-
gesetzes und unterliegen am Praktikumsort weder dem 
Betriebsverfassungsgesetz noch dem Personalvertretungs-
gesetz. Die Studierenden sind an die jeweiligen Ordnungen 
der Praxisstelle gebunden. Es besteht Anspruch auf Ausbil-
dungsförderung nach Maßgabe des Bundesausbildungsför-
derungsgesetzes.

§ 9

Versicherung

(1)  Die Studierenden sind während des Industrieprak-
tikums kraft Gesetz gegen Unfall versichert (§2 Abs. 1 
SGB VII). Zuständig ist der für die Praxisstelle zuständige 
UV-Träger (§ 133 Abs. 1 SGB VII). Im Versicherungsfall 
übermittelt die Praxisstelle der Fachhochschule eine Kopie 
der Unfallanzeige.
(2)  Das Haftpfl ichtrisiko am Praxisplatz ist durch die Stu-
dierenden privat abzusichern oder durch die Betriebshaft-
pfl ichtversicherung der Praxisstelle zu tragen.

§ 10

Studiennachweis

Die Anerkennung des Industriepraktikums durch die Fach-
hochschule wird vom Praktikantenamt des Fachbereiches 
auf Grundlage folgender Unterlagen erteilt:

a) der vor Beginn des Industriepraktikums eingereichte 
Ausbildungsvertrag,

b) die Arbeitszeitbescheinigung der Praxisstelle gemäß 
§ 7 Abs. 2,

c) der als erfolgreich bewertete Abschlußbericht gemäß 
§ 7 Abs. 4,

d) Nachweise über die Teilnahme an praxisbegleitenden 
Lehrveranstaltungen gemäß § 4.

§ 11

Anrechnung von praktischen Tätigkeiten

Vom Industriepraktikum kann auf Antrag ausnahmsweise 
befreit werden, wer einen einschlägigen Diplomabschluss 
vorweist. Diese Entscheidung trifft der zuständige Prü-
fungsausschuss.
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STUDIENVERTRAG/„learning agreement“ 

AKADEMISCHES JAHR 200.../200... 
academic year 200.../200... 

FACHBEREICH/department: Elektrotechnik und Informationstechnik/ Electrical and Information Engineering 

entsendende Hochschule/home university: Fachhochschule Jena/ University of Applied Sciences Jena 

Land/country: ..........................................................................................................................................................

Name des/der Studierenden/name of the student: .................................................................................................

Gasthochschule/host university: ............................................................................................................................

Land/country: .........................................................................................................................................................

STUDIENPROGRAMM/study programme: 

Kursnummer (falls 
zutreffend) und Seite 
des Informationspakets/ 
Course number and 
page info package: 
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

Bezeichnung des Kurses 
(laut Informationspaket)/course title: 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Anzahl der ECTS-Anrechnungspunkte/ 
number of ECTS credit points: 

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................
..............................................................…….

Falls erforderlich, Liste auf einem getrennten Blatt fortsetzen./If necessary continue the list on a separate paper. 

Unterschrift des/der Studierenden/                       Datum/date: 
signature of the student: 

...............................................................................            .......................................................................................
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ENTSENDENDE HOCHSCHULE/HOME UNIVERSITY 

Hiermit bestätigen wir, dass das vorgeschlagene Studienprogramm genehmigt wurde. 
We hereby confirm that this study programme has been acknowledged. 

Unterschrift des Fachbereichskoordinators/ 
signature of department coordinator: 

...................................................................................

Datum/date: ..............................................................

Unterschrift des Hochschulkoordinators/signature of 
university coordinator: 

..........................................................................................

Datum/date: .............................................….....................

GASTHOCHSCHULE/HOST UNIVERSITY 

Hiermit bestätigen wir, dass das vorgeschlagene Studienprogramm genehmigt wurde. 
We hereby confirm that this study programme has been acknowledged. 

Unterschrift des Fachbereichskoordinators/ 
signature of department coordinator: 

...................................................................................

Datum/date: ..............................................................

Unterschrift des Hochschulkoordinators/signature of 
university coordinator: 

...........................................................................................

Datum/date: .......................................................................

*Bei Änderungen des Studienplans bitte Studienvertrag erneuern und von der Heimat- und Gasthoch-
schule unterschreiben lassen. 
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ABÄNDERUNGEN DES VORGESCHLAGENEN STUDIENPROGRAMMS/
AMENDMENTS OF THE SUGGESTED STUDY PROGRAMME 
(NUR falls erforderlich/if necessary) 

Kursnummer (falls 
zutreffend) und Seite des 
Informationspakets/ course 
number and page info 
package:

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

Bezeichnung des Kurses (laut 
Informationspaket)/ course 
title:

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

gestrichener
Kurs/deleted
course

beigefüg-
ter Kurs/ 
additional
course

Anzahl der 
ECTS-Anrech-
nungspunkte/
number of ECTS 
credit points: 

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................
..............................

Falls erforderlich, Liste auf einem getrennten Blatt fortsetzen /If necessary continue the list on a separate paper. 

Unterschrift des/der Studierenden/                       Datum/date: 
signature of the student: 

...............................................................................            .......................................................................................

ENTSENDENDE HOCHSCHULE/HOME UNIVERSITY 

Hiermit bestätigen wir, dass die o. a. Abänderungen des Studienprogramms genehmigt wurden. 
We hereby confirm that the above mentioned amendments of the study programme have been acknowledged. 

Unterschrift des Fachbereichskoordinators/ 
signature of department coordinator: 

..................................................................................

Datum/date:
.........................….................................

Unterschrift des Hochschulkoordinators/signature of 
university coordinator: 

..........................................................................................

Datum/date: ......................................…............................

GASTHOCHSCHULE/HOST UNIVERSITY 

Hiermit bestätigen wir, dass die o. a. Abänderungen des Studienprogramms genehmigt wurden. 
We hereby confirm that the above mentioned amendments of the study programme have been acknowledged. 

Unterschrift des Fachbereichskoordinators/ 
signature of department coordinator: 

...................................................................................

Datum/date: ..............................................................

Unterschrift des Hochschulkoordinators/signature of 
university coordinator: 

............................................................................................

Datum/date: .......................................................................
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Prüfungsordnung 
für den Bachelorstudiengang 
„Automatisierungstechnik/

Informationstechnik 
International“

an der Fachhochschule Jena

Präambel:
Gemäß § 3 Abs.1 in Verbindung mit § 34 Abs. 3 Satz 1 
des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) in der Fassung 
vom 21.12.2006 (GVBl. S. 601) , zuletzt geändert durch Ar-
tikel 15 des Gesetzes vom 20. März 2009 (GVBl. S. 238), 
erlässt die Fachhochschule Jena folgende Prüfungsordnung 
für den Bachelorstudiengang „Automatisierungstechnik/In-
formationstechnik International“. Der Rat des Fachbereichs 
Elektrotechnik und Informationstechnik hat am 30.04.2008 
die Ordnung beschlossen und am 22.07.2009 sowie am 
11.02.2010 Änderungen beschlossen. Die Rektorin der 
Fachhochschule Jena hat mit Erlass vom 27.01.2010 die 
Ordnung genehmigt.

Inhaltsverzeichnis

Abschnitt I: Allgemeines

§ 1  Geltungsbereich
§ 2  Gleichstellung
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Abschnitt I: 

Allgemeines

§ 1 

Geltungsbereich

Diese Prüfungsordnung gilt für den Bachelorstudiengang 
„Automatisierungstechnik/Informationstechnik Internati-
onal“.

§ 2 

Gleichstellung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 3 

Zulassung zum Studium

Die Zulassung zum Studium ist in der Studienordnung §3 
geregelt.

§ 4 

Zweck der Bachelorprüfung 

Die Bachelorprüfung bildet einen ersten berufsqualifi -
zierenden Abschluss des Studiums im Studiengang „Au-
tomatisierungstechnik/Informationstechnik International“. 
Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob 
der Studierende die für den Übergang in die Berufspraxis 
erforderlichen Fachkenntnisse erworben hat, fachliche Zu-
sammenhänge überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach 
wissenschaftlichen Methoden zu arbeiten.

§ 5 

Akademischer Grad

Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Fachhoch-
schule Jena den akademischen Grad „Bachelor of Enginee-
ring“, abgekürzt „B.Eng.“.

§ 6 

Prüfungsaufbau; Module und Leistungspunkte 

(ECTS Credits)

(1) Das Bachelorstudium ist modular aufgebaut. Unter 
Modularisierung ist ein Organisationsprinzip zu verstehen, 
bei dem Lehrveranstaltungen zu inhaltlich und zeitlich 
abgeschlossenen Lehr- und Lerneinheiten, den Modulen, 
zusammengefasst werden. Module sind Bausteine eines 
Studienangebotes oder mehrerer Studienangebote. Ein 
Modul wird qualitativ (mittels Modulbeschreibung) und 
quantitativ (mittels ECTS Credits) beschrieben sowie stu-
dienbegleitend geprüft. Es führt zum Erlangen bestimmter 
Teilqualifi kationen (Fachkompetenzen und fachübergrei-
fende Kompetenzen) im Rahmen der Gesamtqualifi kation 
eines Berufsbildes. Ein Modul erstreckt sich in der Regel 

über ein Semester, in begründeten Ausnahmefällen über bis 
zu drei Semester.
(2) Jedes Modul schließt mit einer Modulprüfung ab. Die 
Modulprüfung kann sich aus mehreren Prüfungsleistungen 
zusammensetzen. Die Wichtung der Einzelnoten ist im Prü-
fungsplan in den Anlagen festgelegt. Eine aus mehreren 
Prüfungsleistungen zusammengesetzte Modulprüfung ist 
bestanden, wenn sämtliche dem Modul zugehörigen ein-
zelnen Prüfungsleistungen mindestens „ausreichend“ (4,0) 
sind. Die Anerkennung des Moduls des Industriepraktikums 
im Bachelorstudium erfolgt durch das Praktikantenamt der 
Fachhochschule Jena.
(3) Die Voraussetzungen für die Ablegung einer Prü-
fungsleistung werden im Prüfungsplan von Anlage 1 fest-
gelegt.
(4) Nach erfolgreichem Abschluss eines Moduls werden 
unabhängig von der für das Modul erzielten Prüfungsnote 
ECTS Credits auf der Basis des European Credit Transfer 
and Accumulation Systems (ECTS) vergeben. ECTS Credits 
kennzeichnen den gesamten studentischen Arbeitsaufwand 
für ein Modul, der im Regelfall tatsächlich notwendig ist, 
um die jeweiligen Anforderungen zu erfüllen und das Lern-
ziel zu erreichen. Neben der Teilnahme an dem zu einem 
Modul gehörenden Lehrveranstaltungen (Präsenzstudium) 
wird auch der Zeitaufwand für die Vor- und Nachbereitung 
des Lehrstoffes (Selbststudium) berücksichtigt. Ein ECTS 
Credit des Bachelorstudienganges „Automatisierungstech-
nik/Informationstechnik International“ entspricht einem 
studentischen Arbeitsaufwand (bestehend aus Präsenz- und 
Selbststudium) von 30 Stunden.
(5) Für ein Vollzeitstudium sind pro Semester 30 ECTS 
Credits vorgesehen.
(6) Während des Auslandssemesters werden für erfolg-
reiche Modulabschlüsse die entsprechend des Studienver-
trages („learning agreement“) vereinbarten ECTS Credits 
vergeben.
(7) Für die Bachelorarbeit inkl. Kolloquium im Bache-
lorstudiengang „Automatisierungstechnik/Informations-
technik International“ werden 12 ECTS Credits vergeben.
(8) Für den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudi-
ums im siebensemestrigen Bachelorstudiengang „Automa-
tisierungstechnik/Informationstechnik International“ sind 
210 ECTS Credits erforderlich.

§ 7 

Regelstudienzeit; Studiensemester im Ausland, 

Praktika;

(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich aller Prü-
fungen und der Bachelorarbeit 7 Semester.
(2) Das 5. Semester ist als Studiensemester an einer aus-
ländischen Hochschule zu absolvieren.
(3)  Im Hinblick auf die Regelstudienzeit werden nicht 
angerechnet:

- Unterbrechung des Studiums wegen Krankheit oder 
Beurlaubung,

- Unterbrechung des Studiums aus anderen zwin-
genden Gründen, welche auf Antrag des Studieren-
den vom Prüfungsausschuss anerkannt wurden und

- Zusätzlich zum 5. Semester an einer ausländischen 
Hochschule absolvierte Studienzeiten.
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(4) Voraussetzung für die Durchführung des Studi-
ensemesters an der ausländischen Hochschule ist der 
erfolgreiche Abschluss sämtlicher Module der ersten drei 
Studiensemester und das Vorhandensein eines vom Prü-
fungsausschuss bestätigten Studienvertrages (Learning 
Agreement). 
(5) Das siebente Semester des Bachelorstudiums enthält 
ein Industriepraktikum, welches einem studentischen Ar-
beitsaufwand von 18 ECTS Credits entspricht. Die Durch-
führung dieses Industriepraktikums erfolgt in der Regel 
außerhalb der Fachhochschule Jena.
(6) Das Industriepraktikum des Bachelorstudiums kann 
erst begonnen werden, wenn nicht mehr als drei Prüfungs-
leistungen des ersten bis sechsten Semesters noch nicht 
erfolgreich erbracht worden sind.

§ 8 

Anrechnung von Studien- und 

Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Prüfungsleistungen und Studienleis-
tungen werden nach einer studiengangbezogenen Gleich-
wertigkeitsprüfung angerechnet. Die Anrechnung erfolgt 
nur unter der Voraussetzung, dass zwischen dem Ende eines 
nicht abgeschlossenen Studiums und dem Beginn eines Stu-
diums im Bachelorstudiengang „Automatisierungstechnik/
Informationstechnik International“ an der Fachhochschule 
Jena der Zeitraum von drei Jahren nicht überschritten wird. 
Diese Frist gilt auch für Leistungen aus einem Studium an 
der Fachhochschule Jena.
(2) Studienzeiten, Prüfungsleistungen und Studienleis-
tungen werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 
gegeben und die Frist nach Abs. 1 eingehalten ist. Studi-
enzeiten, Prüfungsleistungen und Studienleistungen sind 
gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang und in den An-
forderungen denjenigen des entsprechenden Studiums an 
der aufnehmenden Hochschule im Wesentlichen entspre-
chen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 
Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Prüfungsleistungen 
und Studienleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wurden, sind die von Kultusminis-
terkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen 
von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Das ECTS 
wird dabei berücksichtigt.
(3) Im Ausland erbrachte Prüfungsleistun-
gen werden im Falle der Gleichwertigkeit nach 
Abs. 2 auch dann angerechnet, wenn sie während einer 
bestehenden Beurlaubung erbracht wurden und die Be-
urlaubung für einen studentischen Aufenthalt im Ausland 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 der Immatrikulationsordnung der 
Fachhochschule Jena erfolgte.
(4) Die im 5. Studiensemester im Ausland zu erbrin-
genden und anrechenbaren Leistungen sind in einem 
Studienvertrag („learning agreement“) gemäß § 5 der Stu-
dienordnung vermerkt.
(5) Für staatlich anerkannte Fernstudien gelten die Ab-
sätze 1 bis 3 entsprechend.
(6) Werden Prüfungsleistungen als Modulprüfung ange-
rechnet, sind die Noten sowie die ECTS Grades und ECTS 

Credits zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamt-
note, der abschließenden ECTS Grade und der insgesamt 
erreichten Anzahl von ECTS Credits einzubeziehen.  Die 
Umrechnungsformel für ausländische Noten in deutsche 
Noten lautet gemäß der „modifi zierten bayrischen For-
mel“:

X = 1 + 3   •   N max – N d
   N max – N min

Dabei gilt: 
• X = gesuchte Note; 
• N max = die nach dem jeweiligen Benotungssystem 

beste erreichbare Note (dieser oberste Bestehens-
wert wird im Zeugnis auch immer dokumentiert);

• N min = die nach dem jeweiligen Benotungssystem 
niedrigste Note, mit der die Leistung noch bestanden 
ist (ebenfalls im Zeugnis dokumentiert);

• N d = tatsächlich erreichte Note.

(7) Eine nachträgliche Anrechnung von Studien- und 
Prüfungsleistungen eines Moduls im Anschluss an eine be-
reits an der Fachhochschule Jena angetretene Prüfung oder 
Wiederholungsprüfung in diesem Modul ist ausgeschlos-
sen. Dabei ist es unerheblich, ob die Prüfung erfolgreich 
oder nicht erfolgreich absolviert wurde.
(8) Über die Anrechnung von Studienzeiten, Studien-
leistungen und Prüfungsleistungen nach Abs. 1 – 4 ent-
scheidet der zuständige Prüfungsausschuss auf Antrag des 
Studierenden. Der Studierende hat dem Antrag die für die 
Anrechnung erforderlichen Unterlagen beizufügen.
(9) Leistungsnachweise oder Modulprüfungen, die an 
Hochschulen erbracht wurden und nicht als Prüfungsleis-
tungen oder Modulprüfungen entsprechend dem Prüfungs-
plan in den Anlagen oder dem gemäß § 5 der Studienord-
nung erstellten Studienvertrag des Semesters im Ausland 
anerkannt werden, können auf Antrag des Studierenden 
als zusätzliche Fächer mit Angabe der Hochschule im 
Bachelorzeugnis gemäß § 27 Abs. 1 Satz 3 aufgenommen 
werden.

Abschnitt II: 

Prüfungsorganisation

§ 9 

Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Bachelorprüfung sowie die 
aus diesen Prüfungen erwachsenden weiteren Aufgaben ist 
ein Prüfungsausschuss des Fachbereiches zu bilden. Ihm 
gehören an:

a) ein Professor des Fachbereiches Elektrotechnik und 
Informationstechnik als Vorsitzender,

b) vier weitere Professoren des Fachbereiches Elek-
trotechnik und Informationstechnik, von denen ein 
Stellvertreter zu bestimmen ist,

c) zwei Studierende des Fachbereiches Elektrotechnik 
und Informationstechnik.

 Andere Angehörige der Hochschule können auf 
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Einladung an den Sitzungen beratend teilnehmen. 
Der Prüfungsausschuss tagt nicht öffentlich. Die 
Professoren verfügen mindestens über die absolute 
Mehrheit der Stimmen. Die Amtszeit der Mitglieder 
beträgt in der Regel zwei Jahre, bei studentischen 
Mitgliedern nur 1 Jahr. Bei vorzeitigem Ausschei-
den eines Mitgliedes wird ein neues Mitglied für den 
Rest der Amtszeit nach dem im Abs. 3 vorgegebenen 
Verfahren bestellt.

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen 
der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Ver-
schwiegenheit zu verpfl ichten.
(3) Der Vorsitzende, der Stellvertreter, die weiteren 
Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Stellver-
treter werden von dem Fachbereichsrat des Fachbereiches 
Elektrotechnik und Informationstechnik bestellt. Der Vor-
sitzende führt im Regelfall die Geschäfte des Prüfungsaus-
schusses. Der Prüfungsausschuss kann einzelne Aufgaben 
seinem Vorsitzenden zur selbständigen Erledigung übertra-
gen.
(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn min-
destens die Hälfte seiner Mitglieder, darunter mindestens 
zwei Professoren, anwesend ist. Er beschließt mit der Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
Beschlüsse werden protokolliert; ein Protokollexemplar 
wird dem für die Studiengänge des Fachbereiches Elektro-
technik und Informationstechnik zuständigen Prüfungsamt 
der Fachhochschule Jena zugestellt.
(5) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Be-
stimmungen der Prüfungsordnungen eingehalten werden. 
Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform der 
Studienordnungen/Studienpläne und Prüfungsordnungen.
(6) Insbesondere hat der Prüfungsausschuss folgende 
Aufgaben:

a) Entscheidung über die Zulassung zu Prüfungen,
b) Bestellung der Prüfer und Beisitzer für die Prü-

fungen,
c) Entscheidung über die Anerkennung von Studien-

zeiten sowie Studien- und Prüfungsleistungen, die 
an anderen Hochschulen oder in anderen Studien-
gängen erbracht wurden,

d) Entscheidung über Studiengangswechsel bzw. Ein-
stufung in einen Studiengang und Entscheidung über 
das einzustufende Semester anhand der nachgewie-
senen Studien- und Prüfungsleistungen,

e) Entscheidung über Fristverlängerung, Versäumnis, 
Rücktritt und Täuschung sowie über die Ungültig-
keit der Bachelorprüfung,

f) Kontrolle der Festlegungen zur Gewährung einer 
zweiten Wiederholungsprüfung und

g) Entscheidung über die Zulässigkeit von Prüfungen 
im Multiple – Choice – Verfahren.

(7) Soweit nicht andere Regelungen getroffen sind, 
entscheidet der Prüfungsausschuss des Fachbereiches 
Elektrotechnik und Informationstechnik in Studien- und 
Prüfungs-angelegenheiten.
(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das 
Recht, der Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwoh-
nen.
(9) Die an der ausländischen Hochschule erbrachten 

Nachweise zu den Prüfungsleistungen sind dem Prüfungs-
ausschuss des Fachbereiches zu übergeben und durch die-
sen an das Prüfungsamt weiterzuleiten.

§ 10 

Prüfungsamt

(1) Der Fachbereich Elektrotechnik und Informations-
technik und die von diesem Fachbereich angebotenen 
Studiengänge werden vom zuständigen Prüfungsamt der 
Fachhochschule Jena in Prüfungsfragen betreut. Das zustän-
dige Prüfungsamt der Fachhochschule Jena untersteht dem 
Dekan des Fachbereiches Grundlagenwissenschaften.
(2) Das Prüfungsamt hat folgende Aufgaben:

- die organisatorische Abwicklung und Koordinierung 
der Prüfungsangelegenheiten, insbesondere die Ver-
vollständigung des Prüfungsplanes hinsichtlich Ter-
min-, Zeit- und Raumplanung auf Basis der Zuarbeit 
des jeweiligen Fachbereichs;

- die fristgemäße Festlegung der Prüfungstermine für 
die Prüfungen im Prüfungszeitraum und deren Wei-
tergabe an die Fachbereiche;

- die fristgemäße Festlegung der Einschreibtermine zu 
den Prüfungsleistungen und die Weitergabe der Ter-
mine an die Fachbereiche sowie die Betreuung der 
Einschreibungen;

- Kontrolle der konkreten Anwendung der Studien- 
und Prüfungsordnungen im Zuständigkeitsbereich;

- auf Anfrage eines Prüfungsausschusses Stellungnah-
me in Studien- und Prüfungsangelegenheiten;

- die Prüfungsdatenverwaltung im Zuständigkeitsbe-
reich;

- die Ausfertigung der Zeugnisse und Urkunden der 
Fachhochschule Jena;

- die Zusammenarbeit mit allen Prüfungsämtern der 
Fachhochschule Jena zur Koordinierung von Fra-
gen mit prüfungsamtübergreifender Bedeutung wie 
z.B. Angleichung von Organisation, Verfahrensvor-
schriften, einheitliche Auslegung und Handhabung 
von Regelungen, Einsatz elektronischer Datenverar-
beitung, Ausbau von Selbstbedienungselementen für 
Studierende.

§ 11 

Prüfer und Beisitzer

(1) Zu Prüfern und Beisitzern werden nur Professoren 
und andere nach Landesrecht prüfungsberechtigte Per-
sonen bestellt, die - sofern nicht zwingende Gründe eine 
Abweichung erfordern - in dem Fachgebiet, auf das sich 
die Prüfungsleistung bezieht, eine eigenverantwortliche, 
selbständige Lehrtätigkeit an der Hochschule ausüben oder 
ausgeübt haben.
(2) Für die Bachelorarbeit und das dazu zu erbringende 
Kolloquium kann der Prüfl ing dem Prüfungsausschuss ei-
nen Prüfer oder eine Gruppe von Prüfern vorschlagen. Der 
Vorschlag begründet keinen Anspruch.
(3) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 9 Abs. 2 entspre-
chend.
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§ 12 

Modulkoordination

Für jedes Modul des Bachelorstudiengangs ernennt der für 
das Modul zuständige Fachbereich aus dem Kreis der prü-
fungsbefugt Lehrenden des Moduls einen Modulkoordinator. 
Dieser ist für alle das Modul betreffenden inhaltlichen Ab-
stimmungen und organisatorischen Aufgaben zuständig. 

Abschnitt III: 

Prüfungsanmeldung; Prüfungsverfahren; 

Bewertung; Studienleistungen

§ 13 

Zulassungsvoraussetzungen und Prüfungsan-

meldung

(1) Die Bachelorprüfung kann nur ablegen, wer entspre-
chend der Zugangsberechtigung für den jeweiligen Bache-
lorstudiengang an der Fachhochschule eingeschrieben ist.
(2) Die Meldung zu den Modulprüfungen geschieht 
durch Einschreibung zu einzelnen Prüfungsleistungen, aus 
denen die jeweilige Modulprüfung besteht. Die Fristen für 
die Einschreibung werden als Ausschlussfristen rechtzeitig 
bekannt gegeben. Die Verantwortung für die vom Fachbe-
reich Elektrotechnik und Informationstechnik angebotenen 
Studiengänge liegt beim zuständigen Prüfungsamt.
(3) Eine beabsichtigte Anmeldung zu einer zweiten Wie-
derholungsprüfung ist durch den Studierenden in schrift-
licher Form (Formblatt vom zuständigen Prüfungsamt) 
beim Prüfungsausschuss des Fachbereiches zwecks Bestä-
tigung mindestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin 
anzuzeigen.
(4) Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abge-
lehnt werden, wenn

a) die in Abs. 1 und 2 genannten Voraussetzungen nicht 
erfüllt sind oder

b) der Prüfl ing seinen Prüfungsanspruch durch Über-
schreiten der Fristen für die Meldung zu der jewei-
ligen Prüfung oder deren Ablegung verloren hat 
oder

c) die Anzahl der zu erbringenden – einschließlich der 
bereits abgelegten – zweiten Wiederholungsprü-
fungen die nach § 22 Abs. 2 festgelegte Höchstzahl 
überschreiten würde.

(5) Für die Prüfungen, welche an der ausländischen 
Hochschule während des Studiensemesters im Ausland zu 
erbringen sind, gelten die Bedingungen der entsprechenden 
Hochschule.

§ 14 

Arten der Prüfungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen im Rahmen der Modulprüfungen 
sind

a) mündlich (§ 15) und/oder
b) schriftlich (§ 16) durch Klausurarbeiten (PL) oder
c) durch alternative Prüfungsleistungen (APL) zu er-

bringen (§ 17).

Schriftliche Prüfungen können nach näherer Maßgabe von 
§ 18 auch im Multiple-Choice- Verfahren stattfi nden.
(2) Für jede Prüfung ist ein Protokoll anzufertigen, wel-
ches zumindest Angaben zu den teilnehmenden Prüfern und 
Prüfl ingen, Prüfungsfach, Datum sowie Uhrzeit von Beginn 
und Ende der Prüfung und besonderen Vorkommnissen 
während der Prüfung enthält und von den Aufsichtsfüh-
renden oder Prüfern zu unterzeichnen ist.
(3) Macht der Prüfl ing bis zum Ablauf der Einschrei-
bungsfrist zu einer Prüfung bei dem zuständigen Prüfungs-
ausschuss glaubhaft, dass er wegen länger andauernder 
oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage 
ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgese-
henen Form abzulegen, so wird dem Prüfl ing durch einen 
schriftlichen Bescheid gestattet, die Prüfungsleistungen 
innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleich-
wertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu er-
bringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes 
verlangt werden. Entsprechendes gilt für Studienleistungen 
(§ 24) mit der Maßgabe, dass der Prüfl ing die Behinderung 
bis eine Woche vor Beginn der Studienleistung glaubhaft 
macht.
(4) Prüfl inge mit berechtigtem Anspruch auf Nachteils-
ausgleich gemäß Abs. 3 haben den Bescheid des Prüfungs-
schusses als Originalschreiben dem verantwortlichen Prü-
fer oder dem Aufsichtsführenden vor der Prüfungsleistung 
vorzulegen. Sie sind im Protokoll namentlich zu erfassen.
(5) Das Prüfungsverfahren wird so gestaltet, dass den 
Studierenden die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mut-
terschutzfristen und der Fristen der Elternzeit ermöglicht 
wird. § 9 der Immatrikulationsordnung der Fachhochschule 
Jena bleibt hiervon unberührt.
(6) Für Prüfungen während des Studiensemesters im Aus-
land ist entsprechend den Arten der Prüfungsleistungen der 
entsprechenden Hochschule zu verfahren. Die Prüfungen 
werden in der Sprache der entsprechenden Hochschule 
abgelegt.

§ 15 

Mündliche Prüfungsleistungen

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfl ing 
nachweisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsge-
bietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zu-
sammenhänge einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt 
werden, ob der Prüfl ing über breites Grundlagenwissen 
verfügt.
(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor 
mindestens zwei Prüfern (Kollegialprüfung) oder vor einem 
Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers (§ 11) als 
Gruppenprüfung oder als Einzelprüfung abgelegt.
(3) Die Mindestdauer soll je Prüfl ing und Fach 15 Minu-
ten nicht unterschreiten. Die Höchstdauer soll – auch bei 
Gruppenprüfungen – 60 Minuten nicht überschreiten.
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der 
mündlichen Prüfungsleistungen sind in einem Protokoll 
festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Prüfl ing jeweils im An-
schluss an die mündlichen Prüfungsleistungen bekannt zu 
geben und binnen vier Wochen dem für die Studiengänge 
des Fachbereiches Elektrotechnik und Informationstechnik 
zuständigen Prüfungsamt mitzuteilen.
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(5) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeit-
raum der gleichen Prüfungsleistung unterziehen wollen, 
können vom Prüfer als Zuhörer zugelassen werden, es sei 
denn, der Prüfl ing widerspricht. Die Zulassung erstreckt 
sich jedoch nicht auf die Beratung und Bekanntgabe der 
Prüfungsergebnisse an den Prüfl ing.

§ 16 

Schriftliche Prüfungsleistungen (PL)

(1) In den Klausurarbeiten soll der Prüfl ing nachweisen, 
dass er in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln 
mit den gängigen Methoden seines Faches Aufgaben lösen 
und Themen bearbeiten kann. In der Klausur soll ferner 
festgestellt werden, ob der Prüfl ing über notwendiges 
Grundlagenwissen im Prüfungsgebiet verfügt. Dem Prüf-
ling können Themen zur Auswahl gegeben werden. Die 
Noten schriftlicher Prüfungsleistungen sollen bis spätestens 
acht Wochen nach dem Prüfungstermin unter Beachtung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch Aushang 
bekannt gegeben sowie dem für die Studiengänge des 
Fachbereiches Elektrotechnik und Informationstechnik 
zuständigen Prüfungsamt mitgeteilt werden.
(2) Klausurarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für 
die Fortsetzung des Studiums ist, sind im Fall der zweiten 
Wiederholungsprüfung in der Regel von mindestens zwei 
Prüfern zu bewerten. Mindestens ein Prüfer soll ein Profes-
sor sein. Eine zweite Wiederholungsprüfung wird gemäß 
§ 22 Abs. 7 benotet. Das Bewertungsverfahren soll acht 
Wochen nicht überschreiten.
(3) Über den Zeitraum der Klausurarbeit muss der ver-
antwortliche Prüfer anwesend sein. Bei begründeter Ab-
wesenheit bedarf es der Zustimmung aller Prüfl inge zur 
Prüfungsdurchführung.
(4) Die Dauer der Klausurarbeit darf 60 Minuten nicht 
unterschreiten. Durch den Aufsichtsführenden ist ein Proto-
koll gemäß der Vorlage in Anlage 2 zu erstellen, in welchem 
besondere Vorkommnisse zu vermerken sind. Die in der 
Vorlage enthaltenen Hinweise zur Belehrung der Prüfl inge 
und zur Prüfungsdurchführung sind vom Aufsichtsführen-
den zu beachtenden.
(5) Das Protokoll einschließlich Anwesenheitsliste oder 
Sitzplan ist zusammen mit den Klausurarbeiten aufzube-
wahren.

§ 17 

Alternative Prüfungsleistungen (APL)

(1) Alternative Prüfungsleistungen sind andere kontrol-
lierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare Prüfungsleis-
tungen, wie z. B. Referate, Hausarbeiten, Protokolle, Com-
puterprogramme, Komplexpraktika und Kolloquien. Sie 
werden benotet. Für die Bewertung alternativer Prüfungs-
leistungen gilt § 16 Abs. 2 in der Regel entsprechend.
(2) Die für die Abnahme der Prüfung zuständige Lehr-
kraft hat Art und Umfang der zu erbringenden alterna-
tiven Prüfungsleistung den Studierenden spätestens zu 
Vorlesungsbeginn des betreffenden Semesters bekannt zu 
geben.
(3) Die Anmeldung zu einer alternativen Prüfungsleis-

tung erfolgt bei der zuständigen Lehrkraft. Diese erhält die 
entsprechenden Einschreiblisten und Prüfungsbelege von 
dem für die Studiengänge des Fachbereiches Elektrotech-
nik und Informationstechnik zuständigen Prüfungsamt und 
regelt die Einzelheiten der Anmeldung und Anmeldefristen. 
Die Einschreiblisten sind nach der Prüfungsdurchführung 
im zuständigen Prüfungsamt aufzubewahren.
(4) Die Noten der alternativen Prüfungsleistungen sollen 
bis spätestens acht Wochen nach dem Prüfungstermin unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen in 
geeigneter Form bekannt gegeben sowie dem für die Stu-
diengänge des Fachbereiches Elektrotechnik und Informa-
tionstechnik zuständigen Prüfungsamt mitgeteilt werden. 
Wird die alternative Prüfungsleistung in mündlicher Form 
erbracht, so ist dem Prüfl ing die Note im Anschluss an die 
jeweilige Prüfungsleistung bekannt zu geben.

§ 18 

Multiple-Choice-Prüfungen

(1) Der Prüfungsausschuss des jeweiligen Fachbereiches 
bzw. Studienganges kann bei Vorliegen sachlicher Gründe 
die Durchführung einer schriftlichen Prüfung vollständig 
oder in überwiegenden Teilen im Multiple – Choice – Ver-
fahren zulassen. Sachliche Gründe sind insbesondere dann 
gegeben, wenn ein international standardisierter Test ver-
wendet werden soll oder die Eigenart des jeweiligen Lehr-
fachs die Durchführung der Prüfung im Multiple - Choice – 
Verfahren rechtfertigt. 
(2) In schriftlichen Prüfungen, die im Multiple – Choice – 
Verfahren durchgeführt werden, hat der Prüfl ing anzuge-
ben, welche der mit den Fragen vorgelegten Antworten er 
für zutreffend hält.
(3) Die Prüfungsfragen müssen auf die für den jeweiligen 
Studiengang allgemein erforderlichen Kenntnisse abge-
stimmt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermög-
lichen. Die Prüfungsfragen dürfen nicht mehrdeutig sein 
und müssen sich im Rahmen der in der Studienordnung 
festgelegten Lehrinhalte bewegen. Bei der Formulierung 
der Prüfungsfragen müssen die möglichen Antworten durch 
Formulierungsvarianten erfasst werden. Bei der Aufstel-
lung der Prüfungsfragen und der Antworten ist festzulegen, 
welche Antwort als zutreffend anerkannt wird.
(4) Die Erarbeitung der Prüfungsfragen und Antworten 
soll durch zwei Prüfer gemeinsam erfolgen. Ist die Prüfung 
in Abweichung von Satz 1 nicht durch zwei Prüfer erstellt 
worden, entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss über 
die Zulässigkeit der vorgeschlagenen Multiple – Choice – 
Prüfung. Sind Prüfungsaufgaben, gemessen an den Anfor-
derungen des Abs. 3 offensichtlich fehlerhaft, so dürfen 
diese nicht gestellt werden.
(5) Wird erst nach Durchführung der Prüfung festgestellt, 
dass Prüfungsfragen gemessen an den Anforderungen des 
Abs.3 fehlerhaft sind, so dürfen diese Fragen bei der Be-
wertung nicht berücksichtigt werden. Die vorgeschriebene 
Zahl der Aufgaben für die einzelnen Prüfungen mindert 
sich entsprechend. Die Verminderung der Zahl der Prü-
fungsaufgaben darf sich dabei nicht zum Nachteil des 
Prüfl ings auswirken.
(6) Die Noten der im Multiple- Choice – Verfahren ab-
solvierten Prüfungsleistungen sollen bis spätestens acht 
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Wochen nach dem Prüfungstermin unter Beachtung der 
datenschutz-rechtlichen Bestimmungen durch Aushang 
bekannt gegeben werden.

§ 19 

Bewertung der Prüfungsleistungen 

und Bildung der Noten

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen der 
Module werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für 
die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden:

1 Sehr gut 
(1,0 ;1,3)* Eine hervorragende Leistung

2 Gut (1,7 ; 2,0 ; 
2,3)*

Eine Leistung, die erheblich 
über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegt

3 Befriedigend 
(2,7 ; 3,0 ; 3,3)*

Eine Leistung, die durchschnitt-
lichen Anforderungen entspricht

4 Ausreichend 
(3,7 ; 4,0)*

Eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforde-
rungen genügt

5 Nicht bestanden 
(5,0)

Eine Leistung, die wegen er-
heblicher Mängel den Anforde-
rungen nicht mehr genügt

* Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistun-
gen können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischen-
werte erhöht oder erniedrigt werden. Zwischennoten 
kleiner als 1 und größer als 4 sind dabei ausgeschlos-
sen.

(2) Für den Fall der Bewertung einer Prüfungsleistung 
durch Punkte wird für die Benotung nachfolgender Bewer-
tungsschlüssel empfohlen:

Sehr gut Mindestens 92 vom Hundert der 
Gesamtpunktzahl

Gut Mindestens 78 vom Hundert der 
Gesamtpunktzahl

Befriedigend Mindestens 64 vom Hundert der 
Gesamtpunktzahl

Ausreichend Mindestens 50 vom Hundert der 
Gesamtpunktzahl

Nicht bestanden Weniger als 50 vom Hundert der 
Gesamtpunktzahl

Für den Fall der differenzierten Bewertung einer Prüfungs-
leistung durch Punkte wird für die Benotung nachfolgender 
Bewertungsschlüssel empfohlen:

1,0 Mindestens 96 vom Hundert der Gesamtpunkt-
zahl

1,3 Mindestens 92 vom Hundert der Gesamtpunkt-
zahl

1,7 Mindestens 87 vom Hundert der Gesamtpunkt-
zahl

2,0 Mindestens 82 vom Hundert der Gesamtpunkt-
zahl

2,3 Mindestens 78 vom Hundert der Gesamtpunkt-
zahl

2,7 Mindestens 73 vom Hundert der Gesamtpunkt-
zahl

3,0 Mindestens 68 vom Hundert der Gesamtpunkt-
zahl

3,3 Mindestens 64 vom Hundert der Gesamtpunkt-
zahl

3,7 Mindestens 58 vom Hundert der Gesamtpunkt-
zahl

4,0 Mindestens 50 vom Hundert der Gesamtpunkt-
zahl

5 Weniger als 50 vom Hundert der Gesamtpunkt-
zahl

(3) Für die Bewertung einer im Multiple – Choice – Ver-
fahren durchgeführten Prüfung gilt Abs. 2 entsprechend mit 
der Maßgabe, dass nicht auf die Gesamtpunktzahl sondern 
auf die Anzahl der gestellten Fragen Bezug genommen 
wird.
(4) Darüber hinaus wird eine vollständig im Multiple – 
Choice – Verfahren durchgeführte Prüfung mit ausreichend 
bewertet, wenn die Anzahl der vom Prüfl ing zutreffend be-
antworteten Fragen um nicht mehr als 22 vom Hundert die 
durchschnittlichen Prüfungsleistungen der Prüfl inge, die an 
der jeweiligen Prüfung teilgenommen haben, unterschrei-
tet.
(5) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungs-
leistungen, errechnet sich die Modulnote aus dem – gege-
benenfalls gewichteten (Wichtung der Prüfungsleistungen 
gemäß Prüfungsplan) – Mittelwert der Noten der einzelnen 
Prüfungsleistungen. Dabei wird nur die erste Dezimalstelle 
hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
werden ohne Rundung gestrichen. Sämtliche in die Mo-
dulnote einfl ießenden Prüfungsleistungen müssen einzeln 
mindestens mit „ausreichend“ (4,0) benotet sein. Die Mo-
dulnote lautet:

Sehr gut Bei einem Durchschnitt bis ein-
schließlich 1,5

Gut Bei einem Durchschnitt von 1,6 
bis einschließlich 2,5

Befriedigend Bei einem Durchschnitt von 2,6 
bis einschließlich 3,5

Ausreichend Bei einem Durchschnitt von 3,6 
bis einschließlich 4,0

Nicht bestanden Bei einem Durchschnitt ab 4,1

(6) Für die Bachelorprüfung wird eine Gesamtnote ge-
bildet. Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich 
aus dem Mittelwert der einzelnen Modulnoten, der Note der 
Bachelorarbeit und aus der Note des Kolloquiums. Für die 
Bildung der Gesamtnote gilt die Wichtung:
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Mittelwert der einzelnen 
Modulnoten 75% der Gesamtnote

Bachelorarbeit 20% der Gesamtnote
Kolloquium 5% der Gesamtnote

Die Stufung der Gesamtnote erfolgt entsprechend Abs. 5.
(7) Zur Verbesserung der internationalen Aner-
kennung des Abschlusses sowie einzelner Prüfungs-
leistungen werden die erreichten Noten zusätzlich 
in ECTS-Grade umgewandelt und bescheinigt.
Die Modulnoten und die Gesamtnote werden im Ab-
schlusszeugnis durch die Angabe des jeweils zugehö-
rigen ECTS-Grad auf einem Zusatzdokument ergänzt.
Ab einer Kohorte von mindestens 50 Studierenden bzw. 
Absolventinnen/Absolventen sind die ECTS-Grade nach 
dem relativen System wie folgt anzugeben:

Relatives Noten-
system

ECTS 
Grad

die besten 10% A hervorragend excellent
die nächsten 25% B sehr gut very good
die nächsten 30% C gut good
die nächsten 25% D befriedigend satisfactory
die nächsten 10% E ausreichend suffi cient

Die Berechnung erfolgt gemäß der „Ordnung zur Berech-
nung von ECTS-Graden an der Fachhochschule Jena“ in 
der jeweils gültigen Fassung. 
(8) Für die Notenvergabe im Auslandssemester gelten die 
entsprechenden Bestimmungen der ausländischen Hoch-
schule.

§ 20 

Versäumnis; Rücktritt; Täuschung; 

Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit “nicht bestan-
den” (Note 5) bewertet, wenn der Prüfl ing einen für ihn 
bindenden Prüfungstermin aus von ihm zu vertretendem 
Grund versäumt oder wenn er von einer Prüfung, die er 
angetreten hat, aus von ihm zu vertretendem Grund zurück-
tritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche bzw. alternative 
Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bear-
beitungszeit erbracht wird.
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend 
gemachten Gründe müssen dem für die Studiengänge des 
Fachbereiches Elektrotechnik und Informationstechnik 
zuständigen Prüfungsamt unverzüglich, spätestens bis zur 
Vollendung des dritten Werktages nach der angesetzten Prü-
fung, schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 
Bei Krankheit des Prüfl ings ist ein ärztliches Attest, im Fal-
le einer zweiten Wiederholungsprüfung ein amtsärztliches 
Attest über die Prüfungsunfähigkeit innerhalb der in Satz 
1 genannten Frist vorzulegen. Soweit die Einhaltung von 
Fristen für die erstmalige Meldung zur Prüfung, die Wie-
derholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis 
von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten 
für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit des 
Prüfl ings die Krankheit eines von ihm überwiegend allein 
zu versorgenden Kindes gleich.
(3) Hat der Prüfl ing das Versäumnis nicht zu vertreten, 

verlängert sich die Anmeldefrist bis zum nächstmöglichen 
Prüfungstermin.
(4) Der Rücktritt von einer durch Einschreibung angemel-
deten Prüfung kann durch den Studierenden bis spätestens 
drei Werktage vor dem angesetzten Prüfungstermin ohne 
Angabe von Gründen erfolgen. Die Einschreibung wird 
damit annulliert.
(5) Der Rücktritt von einer nicht unter Abs. 4 fallenden 
Prüfung ist bis zu drei Werktagen vor dem festgelegten Prü-
fungstermin in schriftlicher Form unter Angabe der Gründe 
möglich. Über die Anerkennung der Rücktrittsgründe ent-
scheidet der Prüfungsausschuss.
(6) Prüfl inge, die sich gesundheitlich nicht in der Lage 
fühlen, an der Prüfung teilzunehmen, haben die Mög-
lichkeit, vor Bekanntgabe der Aufgabenstellung von der 
Prüfung zurückzutreten. Hinsichtlich des Krankheitsnach-
weises ist gemäß § 20 Abs. 2 zu verfahren. Auf einen mög-
lichen Rücktritt gemäß Satz 1 sind die Prüfl inge von dem 
Aufsichtsführenden hinzuweisen.
(7) Versucht der Prüfl ing, das Ergebnis seiner Prüfungs-
leistungen durch Täuschung oder Benutzung nicht zugel-
assener Hilfsmittel zu beeinfl ussen, wird die betreffende 
Prüfungsleistung mit “nicht bestanden” (Note 5) bewertet. 
Ein Prüfl ing, der den ordnungsgemäßen Ablauf des Prü-
fungstermins stört, kann von dem jeweiligen Prüfer oder 
Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungs-
leistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die 
Prüfungsleistung mit “nicht bestanden” (Note 5) bewertet. 
In schwerwiegenden Fällen kann der zuständige Prüfungs-
ausschuss den Prüfl ing von der Erbringung weiterer Prü-
fungsleistungen ausschließen.
(8) Der Prüfl ing kann innerhalb eines Monats verlangen, 
dass die Entscheidungen nach Abs. 7 Satz 1 und 2 von dem 
für ihn zuständigen Prüfungsausschuss überprüft werden. 
Belastende Entscheidungen sind dem Prüfl ing unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen.
(9) Für Prüfungen während des Studiensemesters im 
Ausland gelten die an der entsprechenden ausländischen 
Hochschule geltenden Bestimmungen.

§ 21 

Bestehen und Nichtbestehen; Prüfungsfristen

(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modul-
note mindestens “ausreichend” (4,0) ist. Besteht die Mo-
dulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, ist gemäß 
§ 19 Abs. 5 zu verfahren.
(2) Eine Modulprüfung gilt als endgültig nicht bestanden, 
wenn eine zu dem Modul gehörende Prüfungsleistung mit 
„nicht bestanden“ bewertet wurde und ein Anspruch auf 
Wiederholung gemäß § 22 Abs. 1 – 3 nicht mehr besteht.
(3) Die Prüfungsleistungen des 1. und 2. Semesters 
sind bis spätestens zum Ende des 4. Semesters erstmalig 
vollständig abzulegen, ansonsten gelten die noch nicht 
abgelegten Prüfungsleistungen als erstmals abgelegt und 
nicht bestanden, es sei denn der Kandidat hat das Versäum-
nis nicht zu vertreten. Alle weiteren Modulprüfungen des 
Bachelorstudiums ab dem 3. Semester müssen spätestens 
zwölf Monate nach Ablauf der Regelstudienzeit (gemäß 
§ 7 Abs. 1 und 2) erstmals vollständig erbracht sein. Hat der 
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Prüfl ing diese Frist nicht eingehalten, gelten die ausstehen-
den Prüfungsleistungen als erstmals nicht bestanden, es sei 
denn, der Prüfl ing hat das Versäumnis nicht zu vertreten.
(4) Hat der Prüfl ing eine Modulprüfung oder eine zu 
dem Modul gehörende Prüfungsleistung endgültig nicht 
bestanden oder wurde die Bachelorarbeit schlechter als 
“ausreichend” (4,0) bewertet, wird der Prüfl ing darüber 
unverzüglich schriftlich von dem für die Studiengänge des 
Fachbereiches Elektrotechnik und Informationstechnik 
zuständigen Prüfungsamt informiert.
(5) Hat der Prüfl ing die Bachelorprüfung endgültig 
nicht bestanden, wird ihm auf Antrag gegen Vorlage der 
entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulations-
bescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die 
erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die 
noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen 
lässt, dass die Bachelorprüfung nicht bestanden ist.

§ 22 

Wiederholung von Prüfungsleistungen; 

Versuch zur Notenverbesserung

(1) Nicht bestandene Prüfungsleistungen der Modulprü-
fung können höchstens zweimal wiederholt werden. Die 
Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist, 
abgesehen von dem in § 22 Abs. 8 geregelten Fall, nicht 
zulässig. Fehlversuche in demselben oder einem vergleich-
baren Studiengang an Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland sind anzurechnen.
(2) Die Anzahl der möglichen zweiten Wiederholungs-
prüfungen während des Bachelorstudiums ist auf zwei 
unterschiedliche Module beschränkt. Eine zweite Wieder-
holungsprüfung für maximal zwei weitere Module bedarf 
der schriftlichen Genehmigung des Prüfungsausschusses.
(3) Die Wiederholungsprüfung muss spätestens im 
Rahmen der Prüfungstermine des jeweils übernächsten 
Semesters abgelegt werden. Der Prüfungsanspruch für die 
jeweilige Wiederholungsprüfung erlischt bei Versäumnis 
der genannten Wiederholungsfrist, es sei denn, der Prüfl ing 
hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Die Prüfung wird 
im Falle des vom Prüfl ing verursachten Versäumnisses mit 
„nicht bestanden“ (Note 5) bewertet.
(4) Der Vorverlegung einer Wiederholungsprüfung auf 
Antrag des Studierenden ist nur dann stattzugeben, wenn 
der Studierende aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat-
te, mit der im Semester festgelegten Prüfungsleistung in 
Verzug geraten ist.
(5) Eine Wiederholungsprüfung in einem gleichen Prü-
fungsfach darf nicht früher als sechs Wochen nach der 
vorangegangenen Prüfung in diesem Prüfungsfach durch-
geführt werden.
(6) Eine Wiederholungsprüfung kann nach Genehmigung 
des zuständigen Prüfers auch als mündliche Prüfung gemäß 
§ 15 durchgeführt werden.
(7) Die Bewertung einer zweiten Wiederholungsprüfung 
erfolgt ausschließlich mit “ausreichend” (Note 4,0) oder 
“nicht bestanden” (Note 5).
(8) Eine bestandene Prüfung mit Ausnahme einer zweiten 
Wiederholungsprüfung kann durch einen Versuch zur No-
tenverbesserung einmalig wiederholt werden. Dabei wird 
das jeweils bessere Ergebnis gewertet. Die Anzahl der Ver-

suche zur Notenverbesserung ist für das Bachelorstudium 
auf zwei unterschiedliche Modulprüfungen begrenzt.
(9) Für nichtbestandene Prüfungsleistungen des 3. Se-
mesters sind für die Studierenden des internationalen Stu-
diengangs im 4. Semester entsprechende Wiederholungs-
prüfungen anzubieten.
(10) Die Wiederholung einer nichtbestandenen Prüfungs-
leistung an der ausländischen Hochschule muss in einem 
vergleichbaren Modul der FH Jena erfolgen. Dabei ist die 
nichtbestandene Prüfung anzurechnen. Kann kein fachlich 
vergleichbares Modul an der FH Jena angeboten werden, 
ist die an der ausländischen Hochschule nicht bestandene 
Prüfung zu annullieren.

§ 23 

Prüfungszeitraum

(1) Schriftliche Prüfungen (PL) sind in dem festgelegten 
Prüfungszeitraum abzulegen. Dieser ergibt sich aus dem 
vom Rektor bestätigten Studienjahresablaufplan.
(2) Mündliche Prüfungen und Wiederholungsprüfungen 
können nach Genehmigung durch den zuständigen Prü-
fungsausschuss auch außerhalb des Prüfungszeitraumes 
durchgeführt werden.
(3) Alternative Prüfungsleistungen fi nden außerhalb des 
Prüfungszeitraums statt.
(4) Prüfungen während der Studiensemesters an der 
ausländischen Hochschule werden entsprechend des dort 
gültigen Prüfungsplanes absolviert.

§ 24 

Studienleistungen

(1) Der Prüfungsplan (siehe Anlage 1) legt fest, ob und 
welche Studienleistungen zu erbringen sind.
(2) Studienleistungen werden im Zusammenhang mit 
Lehrveranstaltungen im Verlaufe des Semesters erbracht. 
Sie werden bewertet, aber nicht benotet. Studienleistun-
gen fi nden keine Berücksichtigung bei der Bildung der 
Modulnote. Reine Teilnahme-bescheinigungen sind keine 
Studienleistungen.
(3) Studienleistungen sind beispielsweise:

- Referate,
- Hausarbeiten,
- Protokolle,
- Praktika,
- Testate und
- Computerprogramme.

(4) Für eine nicht bestandene Studienleistung gilt § 22 
Abs. 1 – 5 entsprechend.

Abschnitt IV: 

Bachelorarbeit; Kolloquium; Zeugnis

§ 25 Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit ist eine Prüfungsarbeit. Sie soll 
zeigen, dass der Prüfl ing in der Lage ist, innerhalb einer 
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vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach selbstän-
dig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.
(2) Die Betreuung von Bachelorarbeiten kann durch alle 
Angehörigen des Lehrpersonals, die an der Fachhochschule 
in einem für den jeweiligen Studiengang relevanten Bereich 
Lehrveranstaltungen eigenverantwortlich durchführen, 
erfolgen. Dem Prüfl ing ist die Möglichkeit zu geben, für 
das Thema der Bachelorarbeit dem vorgesehenen Betreuer 
Vorschläge zu machen.
(3) Die Durchführung einer Bachelorarbeit außerhalb der 
Fachhochschule Jena auf Antrag des Studierenden bedarf 
der Zustimmung des Prüfungsausschusses.
(4) Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt 
auf Antrag des Prüfl ings über den Prüfungsausschuss, nach-
dem die Voraussetzungen zur Ausgabe nach Abs. 5 erfüllt 
sind. Thema und Zeitpunkt sind aktenkundig zu machen. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei 
Wochen nach Ausgabe zurückgegeben werden.
(5) Für die Ausgabe des Bachelorthemas sind beim zu-
ständigen Prüfungsausschuss folgende Unterlagen einzu-
reichen, soweit sie nicht bereits vorliegen:
a) die Nachweise über die erfolgreiche Teilnahme an 
allen geforderten Modulprüfungen einschließlich der 
Wahlmodule des Studienganges und der Nachweis über 
die erfolgreiche Anerkennung des Industriepraktikums,
b) eine Erklärung des Bewerbers, ob er bereits eine 
Bachelorprüfung in dem gewählten Studiengang an einer 
Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmen-
gesetzes endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem 
noch nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren befi ndet.
(6) Die Bachelorarbeit kann in Ausnahmefällen auch in 
Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der als 
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüf-
lings aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen 
oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige 
Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und 
bewertbar ist und die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllt.
(7) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt 
im Regelfall neun Wochen. Eine Verlängerung der Bache-
lorarbeit auf maximal drei Monate bedarf der Genehmi-
gung des Prüfungsausschusses. Dazu hat der Prüfl ing einen 
formlosen Antrag unter Angabe der Gründe und der Bestä-
tigung des zuständigen Betreuers dem Prüfungsausschuss 
einzureichen.
(8) Die Bachelorarbeit ist in der Regel in deutscher oder 
englischer Sprache zu verfassen. Ausnahmen bedürfen der 
Genehmigung des Prüfungsausschusses. 
(9) Die Bachelorarbeit ist termin- und formgerecht in 
zweifacher Ausführung zusammen mit den Thesen und 
einem Poster über die wesentlichen Ergebnisse im Deka-
nat Elektrotechnik und Informationstechnik einzureichen; 
der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei der 
Abgabe hat der Prüfl ing schriftlich zu versichern, dass er 
seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend 
gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbständig verfasst 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfs-
mittel benutzt hat.
(10) Die Bewertung der Bachelorarbeit soll vier Wochen 
nicht überschreiten. Die Bachelorarbeit ist in der Regel 
von mindestens  zwei Prüfern zu bewerten, mindestens ein 
Prüfer davon soll Hochschullehrer sein. Bei einer außerhalb 
der Fachhochschule durchgeführten Arbeit benennt die je-

weilige Einrichtung einen Mentor, dessen schriftliches Gut-
achten zur Notenfestsetzung herangezogen wird. Einer der 
Prüfer soll der Betreuer der Bachelorarbeit sein. Die Namen 
der Prüfer sind aktenkundig zu machen und dem Prüfl ing 
rechtzeitig mitzuteilen. Ein Wechsel in der Person der Prüfer 
kann nur aus dringenden Gründen, wie z. B. längerer Krank-
heit, erfolgen und ist ebenfalls aktenkundig zu machen.
(11) Eine Bachelorarbeit wird mit „nicht ausreichend“ 
bewertet, wenn:

- sie nicht fristgemäß eingereicht wurde,
- der Kandidat die Arbeit oder seinen gekennzeich-

neten Anteil an der Arbeit nicht selbständig verfasst 
bzw. keine wahrheitsgemäßen Angaben zu Quellen 
und Hilfsmitteln gemacht hat,

- sie nicht den gestellten Anforderungen entspricht.
(12) Die Bachelorarbeit kann bei einer Bewertung, die 
schlechter als “ausreichend” (4,0) ist, nur einmal wieder-
holt werden. Eine Rückgabe des zweiten Themas in der in 
Abs. 4 Satz 3 genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn 
der Prüfl ing bei der Anfertigung seiner ersten Arbeit von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

§ 26 

Kolloquium

(1) Zum Abschluss der Bachelorarbeit ist ein Kollo-
quium vorgesehen. Im Kolloquium soll der Kandidat die 
Ergebnisse seiner Bachelorarbeit in Form eines Vortrages 
vorstellen und gegenüber fachlicher Kritik vertreten.
(2) Das Kolloquium kann erst abgelegt werden, wenn 
die Bachelorarbeit eingereicht und mindestens mit „Aus-
reichend“ bewertet wurde. Das Ergebnis des Kolloquiums 
wird entsprechend § 19 Abs. 6 in die Bildung der Gesamt-
note der Bachelorprüfung einbezogen. Zum Zeitpunkt des 
Kolloquiums muss der Prüfl ing immatrikuliert sein.
(3) Der Kandidat fertigt ein Poster mit wesentlichen 
Ergebnissen seiner Bachelorarbeit an, mit dem rechtzeitig 
vor dem Kolloquiumstermin die Hochschulöffentlichkeit 
informiert wird.
(4) Das Kolloquium wird vor mindestens zwei Prüfern 
abgelegt. Mindestens einer muss ein Professor sein.
(5) Die Dauer des Kolloquiums beträgt mindestens 30 
und höchstens 90 Minuten.
(6) Zum Kolloquium können Zuhörer nach Maßgabe der 
räumlichen Verhältnisse unter Wahrung urheberrechtlicher 
und sonstiger Interessen des Prüfl ings, der Fachhochschule 
sowie der themenstellenden Einrichtung zugelassen wer-
den. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die an-
schließende Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungs-
ergebnisses an den Prüfl ing.
(7) Das Kolloquium gilt als „nicht bestanden“, wenn der 
Kandidat zum Kolloquiumstermin ohne triftige Gründe 
nicht erscheint oder von diesem zurücktritt. Ein nicht be-
standenes Kolloquium kann einmal wiederholt werden.

§ 27 

Zeugnis und Bachelorurkunde 

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung erhält der 
Prüfl ing jeweils unverzüglich, möglichst innerhalb von vier 
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Wochen, ein Zeugnis in deutscher und englischer Sprache. 
In das Zeugnis der Bachelorprüfung sind die Module inklu-
sive Modulnoten, entsprechende ECTS Grade und ECTS 
Credits; das Thema der Bachelorarbeit, deren Note, ECTS 
Grade und ECTS Credits; die Note des Kolloquiums, die 
entsprechende ECTS Grade und die entsprechenden ECTS 
Credits sowie die Gesamtnote, die Gesamtanzahl der ECTS 
Credits und die abschließende ECTS Grade aufzunehmen. 
Des weiteren können Wahlmodule/Zusatzleistungen ohne 
Berücksichtigung bei der Notenbildung auf Antrag in das 
Zeugnis aufgenommen werden.
(2) Das Zeugnis über die Bachelorprüfung wird vom 
zuständigen Dekan und vom Vorsitzenden des zuständigen 
Prüfungsausschusses unterzeichnet und gesiegelt.
(3) Gleichzeitig mit dem deutschen und englischen 
Zeugnis der Bachelorprüfung erhält der Prüfl ing die Ba-
chelorurkunde in deutscher und englischer Sprache mit 
dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des 
Bachelorgrades beurkundet. Die Bachelorurkunde wird 
vom Rektor unterzeichnet und mit dem Siegel der Fach-
hochschule versehen.
(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die 
letzte Prüfungsleistung (in der Regel das Kolloquium) be-
notet wurde.
(5) Dem Zeugnis wird ein „Diploma Supplement“ beige-
fügt.
(6) Im Bachelorzeugnis sind die an der ausländischen 
Hochschule absolvierten Module in der Originalsprache 
und/oder einer deutschen Übersetzung (entsprechend dem 
Studienvertrag), mit Verweis auf die ausländische Hoch-
schule aufzuführen.

§ 28 

Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

(1) Hat der Prüfl ing bei einer Prüfungsleistung getäuscht 
und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeug-
nisses bekannt, so kann die Note der Prüfungsleistung 
entsprechend § 20 Abs. 7 Satz 1 berichtigt werden. Gegebe-
nenfalls kann die Modul-prüfung für „nicht bestanden“ und 
die Bachelorprüfung durch die Hochschule auf Empfehlung 
des zuständigen Prüfungsausschusses für „nicht bestanden“ 
erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Bachelorarbeit.
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer 
Modulprüfung nicht erfüllt, ohne dass der Prüfl ing hier-
über täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser 
Mangel durch das Bestehen der Modulprüfung geheilt. 
Hat der Prüfl ing vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass er die 
Modulprüfung ablegen konnte, so kann die Modulprüfung 
für „nicht bestanden“ und die Bachelorprüfung für „nicht 
bestanden“ erklärt werden.
(3) Dem Prüfl ing ist vor einer Entscheidung Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben.
(4) Das unrichtige Zeugnis ist durch die Hochschule ein-
zuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem 
unrichtigen Zeugnis ist auch die Bachelorurkunde einzuzie-
hen, wenn die Bachelorprüfung aufgrund einer Täuschung 
für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung 
nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf 
Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

Abschnitt V: 

Verlust der Zulassung zum Studiengang; 

Einsicht; Widerspruch; 

Aufbewahrungsfrist

§ 29 

Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsver-
fahrens wird dem Prüfl ing auf Antrag in angemessener 
Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die 
darauf bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle 
gewährt.

§ 30 

Verlust der Zulassung zum Studiengang und des 

Prüfungsanspruchs

(1) Hat der Studierende eine Prüfung endgültig nicht 
bestanden oder kann er aus von ihm zu vertretenden Grün-
den die Voraussetzungen für die Meldung zu einer Prüfung 
gemäß § 13 endgültig nicht mehr erbringen, so ist er zu 
exmatrikulieren.
(2) Hat der Studierende die Bachelorarbeit oder das 
Kolloquium ohne Erfolg wiederholt, so ist er ebenfalls zu 
exmatrikulieren.

§ 31 

Widerspruchsverfahren

(1) Gegen die auf der Grundlage dieser Prüfungsordnung 
ergehenden belastenden prüfungsbezogenen Entschei-
dungen ist der Widerspruch statthaft.
(2) Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe der Entscheidung gegenüber dem Beschwerten 
schriftlich oder zur Niederschrift in dem für die Studien-
gänge des Fachbereiches Elektrotechnik und Informations-
technik zuständigen Prüfungsamt zu erheben. Die Frist wird 
auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Rektor der 
Fachhochschule Jena als Widerspruchsbehörde gewahrt.
(3) Hält der zuständige Prüfungsausschuss des Fach-
bereiches den Widerspruch für begründet, so hilft er ihm 
ab und entscheidet über die Kosten. Hilft er ihm nicht ab, 
so leitet er den Widerspruch an den Rektor weiter. Dieser 
erlässt einen Widerspruchsbescheid.

§ 32 

Aufbewahrung der Prüfungsunterlagen

(1) Folgende Dokumente sind 50 Jahre aufzubewahren:
a)  eine Kopie des Bachelorzeugnisses,
b)  eine Kopie der Bachelorurkunde.

(2) Folgende Prüfungsunterlagen sind 10 Jahre aufzube-
wahren:

a)  das Archivexemplar der Bachelorarbeit,
b)  die Gutachten zur Bachelorarbeit,
c)  das Protokoll über das Kolloquium zur Bachelorar-

beit.
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(3) Folgende Prüfungsunterlagen sind 5 Jahre aufzube-
wahren:

a)  Nachweise zu schriftlichen Prüfungsleistungen (ins-
besondere Klausuren),

b)  sämtliche Prüfungsprotokolle, die nicht bereits unter 
Abs. 2c) fallen.

(4) Prüfungsunterlagen dürfen nicht ausgesondert 
werden, solange eine Prüfungsentscheidung angegriffen 
wurde und das Rechtsmittelverfahren nicht rechtskräftig 
abgeschlossen wurde.

§ 33

 Anlagen zur Prüfungsordnung

Der Prüfungsplan in der Anlage 1 enthält die erforderlichen 
Modulprüfungen des Bachelorstudienganges „Automatisie-
rungstechnik/Informationstechnik International“. Anlage 2 
beinhaltet eine Vorlage des Protokolls zur Klausuraufsicht. 
Weiterhin sind in den Anlagen 3 bis 6 ein Muster des Ba-
chelorzeugnisses und der Bachelorurkunde – jeweils in 
deutscher und englischer Sprache – beigefügt. Anlage 7 
beinhaltet ein Muster des englischsprachigen Zeugniszu-
satzes (Diploma Supplement).

§ 34 

Inkrafttreten

(1) Die Prüfungsordnung tritt am ersten Tage des auf ihre 
Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Fachhochschule 
Jena folgenden Monats in Kraft.
(2) Diese Prüfungsordnung gilt erstmals für Studierende, 
die ihr Studium im Wintersemester 2009/2010 im ersten 
Studiensemester des Bachelorstudiengangs „Automati-
sierungstechnik/Informationstechnik International“ des 
Fachbereiches Elektrotechnik und Informationstechnik 
aufnehmen.

Anlagen

1.  Prüfungsplan des Bachelorstudiengangs 
 „Automatisierungstechnik/Informationstechnik 
 International“
2.  Protokoll zur Klausuraufsicht
3.  Bachelorzeugnis Deutsch
4.  Bachelorzeugnis Englisch
5.  Bachelorurkunde Deutsch
6.  Bachelorurkunde Englisch
7.  Diploma Supplement

Jena, den 27.01.2010

Der Dekan des 
Fachbereiches Elektrotechnik/Informationstechnik
Prof. Dr.-Ing. Redlich

Die Rektorin der Fachhochschule Jena
Prof. Dr. oec. Beibst
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Fachhochschule Jena 
University of Applied Sciences Jena 

Prüfungsamt III 

Protokoll zur Klausuraufsicht 

Prüfungsfach:   ........................................................................................................ 

Prüfungsverantwortlicher (Prof., Lehrbeauftr.): ......................................................... 

Aufsichtsführender: ........................................................................................................ 

Tag der Prüfung: ................................  Raum:  .................... 

Beginn:  .................... Uhr  Ende  .................... Uhr 

Anzahl der angetretenen Prüfungskandidaten: ................. 

Anzahl der abgegebenen Prüfungsarbeiten:  ................. 

Protokollvermerke: 

 [..] Die Studierenden wurden vor Ausgabe der Klausur gemäß den Hinweisen  
  auf der folgenden Seite belehrt. 

 [  ] Anwesenheitsliste oder Sitzplan wurde erstellt 

 Besondere Vorkommnisse: 

 Jena, den ......................    ________________________ 
Unterschrift des Aufsichtsführenden 



33Fachhochschule Jena / Verkündungsblatt / Jahrgang 7 / Heft Nr. 20 / März 2010

Fachhochschule Jena 
Prüfungsamt III 

1. Belehrung der Studierenden durch den Aufsichtsführenden: 

- Prüflinge, die sich gesundheitlich nicht in der Lage fühlen, an der Klausur 
teilzunehmen, haben die Möglichkeit, vor Bekanntgabe der Aufgabenstellung von der 
Klausur zurückzutreten. In diesem Fall ist dem Prüfungsamt III unverzüglich, 
spätestens bis zur Vollendung des dritten Werktages nach der angesetzten Prüfung, ein 
ärztliches Attest, im Falle einer zweiten Wiederholungsprüfung ein amtsärztliches 
Attest über die Prüfungsunfähigkeit vorzulegen. Andernfalls wird die Prüfungsleistung 
mit „nicht bestanden“ (Note 5) bewertet. 

- Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende 
Prüfungsleistung mit "nicht bestanden" (Note 5) bewertet. Ein Prüfling, der den 
ordnungsgemäßen Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem jeweiligen Prüfer 
oder Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen 
werden; in diesem Fall wird die Prüfungsleistung mit "nicht bestanden" (Note 5) 
bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der zuständige Prüfungsausschuss den 
Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

- Mobiltelefone sind während der Prüfung auszuschalten. 
- Die Prüflinge haben dafür Sorge zu tragen, dass die Klausur lesbar ist. 
- Jedes abgegebene Blatt ist mit Name und Matrikelnummer zu versehen. Die 

ausgegebenen Aufgabenstellungen sind mit abzugeben. 

2. Hinweise für den Aufsichtsführenden: 

- Prüflinge mit berechtigtem Anspruch auf Nachteilsausgleich haben den Bescheid des 
Prüfungsschusses als Originalschreiben dem verantwortlichen Prüfer oder dem 
Aufsichtsführenden vor der Prüfungsleistung vorzulegen. Sie sind im Protokoll 
namentlich zu erfassen. 

- Der Aufsichtsführende hat die Uhrzeit des Beginns der schriftlichen Prüfungsleistung 
(Zeitangabe nach dem Austeilen der Aufgabenstellungen) und die Uhrzeit des Endes 
der schriftlichen Prüfungsleistung (Zeitangabe vor dem Beginn des Einsammelns der 
Prüfungsarbeiten) an die Tafel zu schreiben. 

- Durch den Aufsichtsführenden ist eine Anwesenheitsliste oder ein Sitzplan zu 
erstellen.

- Prüflinge, die während der Klausurarbeit den Raum verlassen, sind vom 
Aufsichtsführenden im Protokoll namentlich mit der Uhrzeit des Beginns und Endes 
der Abwesenheit zu vermerken. 

- Die Anzahl der ausgegebenen Aufgabenstellungen und die Anzahl der abgegebenen 
Klausurarbeiten sind vom Aufsichtsführenden im Protokoll anzugeben. Prüflinge, die 
keine Klausurarbeit abgeben, sind namentlich im Protokoll zu erfassen. 

- Der Aufsichtsführende ist für einen rechtlich nicht anfechtbaren Ablauf der Klausur 
verantwortlich.

Das Protokoll einschließlich Anwesenheitsliste oder Sitzplan ist zusammen mit den 
Klausurarbeiten aufzubewahren 
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Anlage 3 zur Prüfungsordnung Bachelorstudiengang Automatisierungstechnik/ Informationstechnik International 1 

BACHELORZEUGNIS
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Anlage 3 zur Prüfungsordnung Bachelorstudiengang Automatisierungstechnik/ Informationstechnik International 2 

BACHELORZEUGNIS

Herr/Frau ………………..  ……………….. 

geboren am ………………..  in ………………..   

hat am  ……………….. 

im Fachbereich  Elektrotechnik und Informationstechnik 

für den Studiengang   Automatisierungstechnik/ Informationstechnik International

die Bachelorprüfung abgelegt. 

GESAMTPRÄDIKAT  ….... (Note) 

ECTS-Credits   ........ (Gesamtzahl ECTS-Credits) 

THEMA der BACHELORARBEIT: 

  ……………….. 
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Anlage 3 zur Prüfungsordnung Bachelorstudiengang Automatisierungstechnik/ Informationstechnik International 3 

Herr/Frau ………………..  ……………….. erbrachte folgende Leistungen: 

 Note ECTS-
Credits

    
Bachelorarbeit    
Kolloquium    
    
Pflichtmodule:
Physik 1 
Physik 2 
Technisches Englisch 
Algebra
Analysis 1 
Analysis 2 
Elektrotechnik 1 
Elektrotechnik 2 
Informatik 1 
Informatik 2 
Elektronische Bauelemente/CAD 
Digitale Schaltungstechnik 
Regelungstechnik
Signale und Systeme 
Messtechnik    
Elektronik
Grundlagen Informationstechnik 
Elektrische Antriebe 
Interkulturelle Kommunikation 1 
Interkulturelle Kommunikation 2 
Interkulturelle Kommunikation 3 
BWL für Ingenieure 
Feldbussysteme
Digitaldesign
Digitale Regelungssysteme 
Optoelektronik 1 
    
Wahlpflichtmodule:
Wahlpflichtmodule Fremdsprachen 
(1 Modul aus u.s. Auswahl) 

English for Specific Purposes    
Französisch    
Spanisch    
Russisch    

Technische Wahlpflichtmodule 
(2 Module aus u.s. Auswahl) 

Antriebssteuerung
Datenbanken
Numerische Mathematik 
Objektorientierte grafische Programmierung 
Automatisierungsobjekte
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Anlage 3 zur Prüfungsordnung Bachelorstudiengang Automatisierungstechnik/ Informationstechnik International 4 

Fachmodule im Auslandssemester: 
Die Module wurden an der „Name der ausländischen Hochschule“ absolviert. 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 

Das Industriepraktikum wurde im Umfang von 12 Wochen (18 ECTS-Credits) geleistet. 

Jena, den ………………..

Der/Die Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses
...................................

Der Dekan/Die Dekanin 
des Fachbereiches 

.........................

Deutsche Notenskala: 1 - sehr gut, 2 - gut, 3 - befriedigend, 4 - ausreichend, 5 - nicht ausreichend 



38 Fachhochschule Jena / Verkündungsblatt / Jahrgang 7 / Heft Nr. 20 / März 2010

Anlage 3 zur Prüfungsordnung Bachelorstudiengang Automatisierungstechnik/ Informationstechnik International 5 

ECTS-GRADE
zum

BACHELORZEUGNIS
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Anlage 3 zur Prüfungsordnung Bachelorstudiengang Automatisierungstechnik/ Informationstechnik International 6 

BACHELORZEUGNIS

Herr/Frau ………………..  ……………….. 

geboren am ………………..  in ………………..   

hat am  ……………….. 

im Fachbereich  Elektrotechnik und Informationstechnik 

für den Studiengang   Automatisierungstechnik/ Informationstechnik International

die Bachelorprüfung abgelegt. 

ECTS-Grade   ........ (Grade) 

ECTS-Credits   ........ (Gesamtzahl ECTS-Credits) 

THEMA der BACHELORARBEIT: 

  ……………….. 
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Anlage 3 zur Prüfungsordnung Bachelorstudiengang Automatisierungstechnik/ Informationstechnik International 7 

Herr/Frau ………………..  ……………….. erbrachte folgende Leistungen: 

ECTS-
Grade

ECTS-
Credits

    
Bachelorarbeit    
Kolloquium    
    
Pflichtmodule:
Physik 1 
Physik 2 
Technisches Englisch 
Algebra
Analysis 1 
Analysis 2 
Elektrotechnik 1 
Elektrotechnik 2 
Informatik 1 
Informatik 2 
Elektronische Bauelemente/CAD 
Digitale Schaltungstechnik 
Regelungstechnik
Signale und Systeme 
Messtechnik    
Elektronik
Grundlagen Informationstechnik 
Elektrische Antriebe 
Interkulturelle Kommunikation 1 
Interkulturelle Kommunikation 2 
Interkulturelle Kommunikation 3 
BWL für Ingenieure 
Feldbussysteme
Digitaldesign
Digitale Regelungssysteme 
Optoelektronik 1 
    
Wahlpflichtmodule:
Wahlpflichtmodule Fremdsprachen 
(1 Modul aus u.s. Auswahl) 

English for Specific Purposes    
Französisch    
Spanisch    
Russisch    

Technische Wahlpflichtmodule 
(2 Module aus u.s. Auswahl) 

Antriebssteuerung
Datenbanken
Numerische Mathematik 
Objektorientierte grafische Programmierung 
Automatisierungsobjekte



41Fachhochschule Jena / Verkündungsblatt / Jahrgang 7 / Heft Nr. 20 / März 2010

Anlage 3 zur Prüfungsordnung Bachelorstudiengang Automatisierungstechnik/ Informationstechnik International 8 

Fachmodule im Auslandssemester: 
Die Module wurden an der „Name der ausländischen Hochschule“ absolviert. 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 

Das Industriepraktikum wurde im Umfang von 12 Wochen (18 ECTS-Credits) geleistet. 

Jena, den ………………..

Der/Die Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses
...................................

Der Dekan/Die Dekanin 
des Fachbereiches 

.........................

ECTS-Grades und Prozentzahl der Studenten, die diese ECTS-Grades erhalten: 
A – die besten 10 %, B – die nächsten 25 %, C – die nächsten 30 %, D – die nächsten 25 %, E – die nächsten 10 % 



42 Fachhochschule Jena / Verkündungsblatt / Jahrgang 7 / Heft Nr. 20 / März 2010

Anlage 4 zur Prüfungsordnung Bachelorstudiengang Automatisierungstechnik/ Informationstechnik International 1

TRANSCRIPT OF 
RECORDS
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Anlage 4 zur Prüfungsordnung Bachelorstudiengang Automatisierungstechnik/ Informationstechnik International 2

Transcript of Records

Ms/Mr ………………..  ……………….. 

born on ………………..  in ………………..   

has passed on   ……………….. 

in the department  Electrical Engineering and Information Technology 

degree program  Automation Engineering/ Information Engineering International

the Bachelor Examinations. 

FINAL GRADE  ….... (overall average grade) 

ECTS-Credits   ........ (total number of ECTS-Credits) 

TOPIC of BACHELOR THESIS: 

  ……………….. 
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Ms/Mr ………………..  ……………….. obtained the following grades: 

 Local  
Grade

ECTS-
Credits

    
Bachelor Thesis    
Colloquium    
    
    
Compulsory modules:
Physics 1 
Physics 2 
Technical English 
Algebra
Analysis 1 
Analysis 2 
Electrical Engineering 1 
Electrical Engineering 2 
Computer Sciences 1 
Computer Sciences 2 
Electronic Components/CAD 
Digital Circuit Organisation 
Automatic Control 
Signals und Systems 
Basic Measurement Techniques    
Electronics
Basic Information Engineering 
Electrical Drives 
Interkulturelle Kommunikation 1 
Interkulturelle Kommunikation 2 
Interkulturelle Kommunikation 3 
Business Administration for Engineers 
Feldbussysteme
Digital Design 
Digital Control Systems 
Optoelectronics 1 
    
Elective modules:    
Elective modules Foreign Languages 
(2 Module from 5) 

English for Specific Purposes    
French    

 Russian 
Spanish    

Technical Elective modules 
(2 Module from 6) 

Motion Control 
Databases
Numerical Mathematics 
Object-oriented Graphic Programming 
Automation Objects 
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Fachmodule im Auslandssemester: 
Die Module wurden an der „Name der ausländischen Hochschule“ absolviert. 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 

The Industrial Placement was carried out to the amount of 12 weeks (18 ECTS-credits). 

Jena, ………………..

Head of Examination Board 
...........................................

Dean of Department 
................................

Local Grading Scheme: 1 - very good, 2 - good, 3 - satisfactory, 4 - sufficient, 5 - non-sufficient/fail 
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ECTS-Grades
to the 

TRANSCRIPT OF 
RECORDS



47Fachhochschule Jena / Verkündungsblatt / Jahrgang 7 / Heft Nr. 20 / März 2010

Anlage 4 zur Prüfungsordnung Bachelorstudiengang Automatisierungstechnik/ Informationstechnik International 6

Transcript of Records

Ms/Mr ………………..  ……………….. 

born on ………………..  in ………………..   

has passed on   ……………….. 

in the department  Electrical Engineering and Information Technology 

degree program  Automation Engineering/ Information Engineering International

the Bachelor Examinations. 

ECTS-Grade   ........ (grade) 

ECTS-Credits   ........ (total number of ECTS-Credits) 

TOPIC of BACHELOR THESIS: 

  ……………….. 
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Ms/Mr ………………..  ……………….. obtained the following grades: 

 ECTS-  
Grade

ECTS-
Credits

    
Bachelor Thesis    
Colloquium    
    
    
Compulsory modules:
Physics 1 
Physics 2 
Technical English 
Algebra
Analysis 1 
Analysis 2 
Electrical Engineering 1 
Electrical Engineering 2 
Computer Sciences 1 
Computer Sciences 2 
Electronic Components/CAD 
Digital Circuit Organisation 
Automatic Control 
Signals und Systems 
Basic Measurement Techniques    
Electronics
Basic Information Engineering 
Electrical Drives 
Interkulturelle Kommunikation 1 
Interkulturelle Kommunikation 2 
Interkulturelle Kommunikation 3 
Business Administration for Engineers 
Feldbussysteme
Digital Design 
Digital Control Systems 
Optoelectronics 1 
    
Elective modules:    
Elective modules Foreign Languages 
(2 Module from 5) 

English for Specific Purposes    
French    

 Russian 
Spanish    

Technical Elective modules 
(2 Module from 6) 

Motion Control 
Databases
Numerical Mathematics 
Object-oriented Graphic Programming 
Automation Objects 
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Fachmodule im Auslandssemester: 
Die Module wurden an der „Name der ausländischen Hochschule“ absolviert. 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 
Originaltitel und/oder Deutsche Übersetzung 

The Industrial Placement was carried out to the amount of 12 weeks (18 ECTS-credits). 

Jena, ………………..

Head of Examination Board 
...........................................

Dean of Department 
................................

ECTS-Grades and percentage of successful students achieving the grade: 
A – best 10%, B – next 25%, C – next 30%, D – next 25%, E – next 10%
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BACHELOR
URKUNDE

Die FACHHOCHSCHULE JENA verleiht 

Frau/Herrn ………………………… 

geboren am …………………………  in ………………………… 

auf Grund der am ………………………… 

im Fachbereich 

Elektrotechnik und Informationstechnik 

Studiengang Automatisierungstechnik/ Informationstechnik International 

bestandenen Bachelorprüfung den akademischen Grad 

Bachelor of Engineering 
(B. Eng.) 

Jena, den ……….       Die Rektorin/ 
         Der Rektor 
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BACHELOR
CERTIFICATE

The UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES JENA awards

Ms/Mr ………………………… 

born on ………………..  in ………………..   

due to the passed Bachelor Examination on ………………..   

in the department

Electrical and Information Engineering 

degree programme Automation Engineering/ Information Engineering International 

the academic degree 

Bachelor of Engineering 
(B. Eng.) 

Jena, ……….        The Rector 
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Diploma Supplement 

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council 
of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient 
independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and 
professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates, etc.). It is 
designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the 
studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the 
original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any 
value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information 
in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an 
explanation should give the reason why. 

1 HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1.1 Family Name 
Mustermann

1.2 First Name 
Max

1.3 Date, Place, Country of Birth 
1. May 1979, Jena, Germany 

1.4 Student ID Number or Code 
123456 

2 QUALIFICATION 

2.1 Name of Qualification (full, abbreviated; in original language)

Bachelor of Engineering, B.Eng. 

Title Conferred (full, abbreviated; in original language) 

n.a.

2.2 Main Field(s) of Study 
Automation Engineering/ Information Engineering International 

2.3 Institution Awarding the Qualification (in original language)

Fachhochschule Jena – University of Applied Sciences Jena (founded 1991) 

Status (Type/ Control) 
same/ same 

2.4 Institution Administering Studies (in original language)

Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik –  
Department of Electrical Engineering  

Status (Type/ Control) 
same/ same 

2.5 Language(s) of Instruction/ Examination 
German 
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3 LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1 Level 
First degree/Undergraduate level, with thesis, cf. section 8.2 

3.2 Official Length of Programme 
3,5 years (7 semesters), 210 ECTS Credits 

3.3 Access Requirements 
German General/ Specialised Higher Education Entrance Qualification (“Abitur”) or foreign equivalent, 
cf. section 8.7, and a 8-week pre-study period of practical training 

4 CONTENTS AND RESULTS GAINED 

4.1 Mode of Study 
Full-time study 
12-week industrial placement (compulsory) 
Stay abroad (compulsory) 

4.2 Programme Requirements/ Qualification Profile of the Graduate 
The first three semesters deepen and facilitate the knowledge and skills of Mathematics, Physics, 
Information Sciences and languages and provide first encounters with technical basics. From the 4th to 
6th semester, the programme deals with a more specific technical education. The 5th semester is held 
on an university abroad. A 12-week industrial placement accompanies the programme, which is 
completed with the Bachelor thesis in the 7th semester. 

4.3 Programme Details 
See "Bachelorzeugnis" (Transcript of Records) for list of courses, grades, subjects offered in final 
examinations (written and oral), and topic of thesis, including evaluations. See “Bachelorurkunde” 
(Bachelor Certificate) for name of qualification. 

4.4 Grading Scheme 
General grading scheme, cf. section 8.6 

4.5 Overall Classifications (in original language)

Gesamtnote “......” (Final Grade) 

Based on Final Examination (overall average grade of all courses 75 %, thesis 20 %, colloquium 5%), 
cf. “Bachelorzeugnis” (Transcript of Records). 
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5 FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

5.1 Access to Further Study 
The Bachelor degree qualifies to apply for admission to graduate study programmes. 

5.2 Professional Status 
The Bachelor degree entitles its holder to the legally protected professional title “Bachelor of 
Engineering“ and, herewith, to exercise professional work in the fields of engineering for which the 
degree was awarded. Later assignments of the graduates involve, for example, electrical and 
electronical industry, information and communication technology, computer engineering, design in 
process control, quality inspection, customer service and sales. 

6 ADDITIONAL INFORMATION 

6.1 Additional Information 
The Bachelor programme cooperates with various companies, research institutes and universities with 
regard to internships, lectures and Bachelor theses. For example, there are partnerships with ABS 
GmbH Jena, Carl Zeiss Jena GmbH Mikroskopie, Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und 
Feinmechanik, Göpel electronic GmbH, Institut für Photonische Technologien e.V., Jenaer 
Antriebstechnik GmbH, Jena-Optronik GmbH, JENOPTIK AG, Leistungselektronik Jena GmbH, 
MAZet GmbH, Micro-Hybrid Electronik GmbH, Newsight GmbH, SYS TEC electronic GmbH and j-fibre 
GmbH.

Max Mustermann has absolved an 12-week industrial placement with >Company<, <Country<. 

6.2 Further Information Sources 
On the institution: www.fh-jena.de 
On the programme: www.et.fh-jena.de/
For national information sources, cf. section 8.8 

7 CERTIFICATION 
 This Diploma Supplement refers to the following original documents: 

 „Bachelorurkunde“ 
 „Bachelorzeugnis“ 
 “Bachelor Certificate” 
 “Transcript of Records” 

(Official Stamp/Seal) 

Certification Date:  Prof. Dr. … 
Dean of Department 

8 NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 
The information on the national higher education system on the following pages provides a context for the 
qualification and the type of higher education that awarded it. 
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8. INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDUCATION  
    SYSTEMi

8.1     Types of Institutions and Institutional Status 

Higher education (HE) studies in Germany are offered at three types of 
Higher Education Institutions (HEI).ii

- Universitäten (Universities) including various specialized institutions, 
offer the whole range of academic disciplines. In the German tradition, 
universities focus in particular on basic research so that advanced 
stages of study have mainly theoretical orientation and research-
oriented components. 

- Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences) concentrate their 
study programmes in engineering and other technical disciplines, 
business-related studies, social work, and design areas. The common 
mission of applied research and development implies a distinct 
application-oriented focus and professional character of studies, which 
include integrated and supervised work assignments in industry, 
enterprises or other relevant institutions. 

- Kunst- und Musikhochschulen (Universities of Art/Music) offer studies 
for artistic careers in fine arts, performing arts and music; in such fields 
as directing, production, writing in theatre, film, and other media; and in 
a variety of design areas, architecture, media and communication. 

Higher Education Institutions are either state or state-recognized 
institutions. In their operations, including the organization of studies and 
the designation and award of degrees, they are both subject to higher 
education legislation. 

8.2     Types of Programmes and Degrees Awarded 

Studies in all three types of institutions have traditionally been offered in 
integrated "long" (one-tier) programmes leading to Diplom- or Magister 
Artium degrees or completed by a Staatsprüfung (State Examination). 

Within the framework of the Bologna-Process one-tier study 
programmes are successively being replaced by a two-tier study 
system. Since 1998, a scheme of first- and second-level degree 
programmes (Bachelor and Master) was introduced to be offered 
parallel to or instead of integrated "long" programmes. These 
programmes are designed to provide enlarged variety and flexibility to 
students in planning and pursuing educational objectives, they also 
enhance international compatibility of studies.  

For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respectively. Table 1 provides 
a synoptic summary. 

8.3     Approval/Accreditation of Programmes and Degrees 

To ensure quality and comparability of qualifications, the organization of 
studies and general degree requirements have to conform to principles 
and regulations established by the Standing Conference of the Ministers 
of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic 
of Germany (KMK).iii In 1999, a system of accreditation for programmes 
of study has become operational under the control of an Accreditation 
Council at national level. All new programmes have to be accredited 
under this scheme; after a successful accreditation they receive the 
quality-label of the Accreditation Council.iv

Table 1: Institutions, Programmes and Degrees in German Higher Education  

Integrated/Long (One-Tier) Programmes Doctorate 

Transfer Procedures  

Doctorate 
(Dr.) 

(Thesis 
research; may 
include formal 
course work)

Diplom (FH) degree [4 years] 

Diplom & M.A. degrees, Certificates, certified examinations
[4.5 years] 

Doctorate  
(Dr.)

UNIVERSITIES
(Universitäten) & 
SPECIALISED 
INSTITUTIONS 

of university standing 
(Theologische und 

Pädagogische 
Hochschulen)

[Doctorate] 

UNIVERSITIES OF 
APPLIED SCIENCES 

(UAS)
-

(Fachhochschulen)
(FH)

UNIVERSITIES OF 
ART/MUSIC

(Kunst-/ 
Musikhochschulen)

[Some Doctorate] 

Diplom & Magister Artium (M.A.) degrees [4-5 years]  

Staatsprüfung (State Examination) [3-6.5 years] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B) 

[3-4 years] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B) 

[3-4 years] 

Master (M.A./M.F.A./M.Mus.) 

[1-2 years] Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus.) 

[3-4 years] 

Transfer Procedures  

Transfer Procedures  

Transfer Procedures  

Programmes/ 
Degrees 

First degree 
Second degree

Transfer Procedures  
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8.4      Organization and Structure of Studies 

The following programmes apply to all three types of institutions. Bachelor’s 
and Master’s study courses may be studied consecutively, at various higher 
education institutions, at different types of higher education institutions and 
with phases of professional work between the first and the second 
qualification. The organization of the study programmes makes use of 
modular components and of the European Credit Transfer and Accumulation 
System (ECTS) with 30 credits corresponding to one semester. 

8.4.1   Bachelor 

Bachelor degree study programmes lay the academic foundations, provide 
methodological skills and lead to qualifications related to the professional 
field. The Bachelor degree is awarded after 3 to 4 years.  
The Bachelor degree programme includes a thesis requirement. Study 
courses leading to the Bachelor degree must be accredited according to the 
Law establishing a Foundation for the Accreditation of Study Programmes in 
Germany.v

First degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor 
of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws 
(LL.B.), Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) or Bachelor of Music (B.Mus.). 

8.4.2  Master 

Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study 
programmes must be differentiated by the profile types “more practice-
oriented” and “more research-oriented”. Higher Education Institutions define 
the profile of each Master study programme.  
The Master degree study programme includes a thesis requirement. Study 
programmes leading to the Master degree must be accredited according to 
the Law establishing a Foundation for the Accreditation of Study Programmes 
in Germany.vi

Second degree programmes (Master) lead to Master of Arts (M.A.), Master of 
Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of Laws (L.L.M), 
Master of Fine Arts (M.F.A.) or Master of Music (M.Mus.). Master study 
programmes, which are designed for continuing education or which do not 
build on the preceding Bachelor study programmes in terms of their content, 
may carry other designations (e.g. MBA). 

8.4.3   Integrated "Long" Programmes (One-Tier): 
 Diplom degrees, Magister Artium, Staatsprüfung

An integrated study programme is either mono-disciplinary (Diplom degrees, 
most programmes completed by a Staatsprüfung) or comprises a 
combination of either two major or one major and two minor fields (Magister 
Artium). The first stage (1.5 to 2 years) focuses on broad orientations and 
foundations of the field(s) of study. An Intermediate Examination (Diplom-
Vorprüfung for Diplom degrees; Zwischenprüfung or credit requirements for 
the Magister Artium) is prerequisite to enter the second stage of advanced 
studies and specializations. Degree requirements include submission of a 
thesis (up to 6 months duration) and comprehensive final written and oral 
examinations. Similar regulations apply to studies leading to a Staatsprüfung.
The level of qualification is equivalent to the Master level. 

- Integrated studies at Universitäten (U) last 4 to 5 years (Diplom degree, 
Magister Artium) or 3 to 6.5 years (Staatsprüfung). The Diplom degree is 
awarded in engineering disciplines, the natural sciences as well as 
economics and business. In the humanities, the corresponding degree is 
usually the Magister Artium (M.A.). In the social sciences, the practice varies 
as a matter of institutional traditions. Studies preparing for the legal, medical, 
pharmaceutical and teaching professions are completed by a Staatsprüfung.
The three qualifications (Diplom, Magister Artium and Staatsprüfung) are 
academically equivalent. They qualify to apply for admission to doctoral 
studies. Further prerequisites for admission may be defined by the Higher 
Education Institution, cf. Sec. 8.5. 

- Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Universities of Applied 
Sciences (UAS) last 4 years and lead to a Diplom (FH) degree. While the 
FH/UAS are non-doctorate granting institutions, qualified graduates may 
apply for admission to doctoral studies at doctorate-granting institutions, cf. 
Sec. 8.5. 

- Studies at Kunst- and Musikhochschulen (Universities of Art/Music etc.) are 
more diverse in their organization, depending on the field and individual 
objectives. In addition to Diplom/Magister degrees, the integrated study 
programme awards include Certificates and certified examinations for 
specialized areas and professional purposes. 

8.5 Doctorate 

Universities as well as specialized institutions of university standing and 
some Universities of Art/Music are doctorate-granting institutions. Formal 
prerequisite for admission to doctoral work is a qualified Master (UAS and U), 
a Magister degree, a Diplom, a Staatsprüfung, or a foreign equivalent. 
Particularly qualified holders of a Bachelor or a Diplom (FH) degree may also 
be admitted to doctoral studies without acquisition of a further degree by 
means of a procedure to determine their aptitude. The universities 
respectively the doctorate-granting institutions regulate entry to a doctorate 
as well as the structure of the procedure to determine  

aptitude. Admission further requires the acceptance of the Dissertation 
research project by a professor as a supervisor.  

8.6 Grading Scheme 

The grading scheme in Germany usually comprises five levels (with 
numerical equivalents; intermediate grades may be given): "Sehr Gut" (1) = 
Very Good; "Gut" (2) = Good; "Befriedigend" (3) = Satisfactory; "Ausreichend"
(4) = Sufficient; "Nicht ausreichend" (5) = Non-Sufficient/Fail. The minimum 
passing grade is "Ausreichend" (4). Verbal designations of grades may vary 
in some cases and for doctoral degrees. 
In addition institutions may already use the ECTS grading scheme, which 
operates with the levels A (best 10 %), B (next 25 %), C (next 30 %), D (next 
25 %), and E (next 10 %).  

8.7 Access to Higher Education 

The General Higher Education Entrance Qualification (Allgemeine 
Hochschulreife, Abitur) after 12 to 13 years of schooling allows for admission 
to all higher educational studies. Specialized variants (Fachgebundende 
Hochschulreife) allow for admission to particular disciplines. Access to 
Fachhochschulen (UAS) is also possible with a Fachhochschulreife, which 
can usually be acquired after 12 years of schooling. Admission to Universities 
of Art/Music may be based on other or require additional evidence 
demonstrating individual aptitude. 
Higher Education Institutions may in certain cases apply additional admission 
procedures.  

8.8 National Sources of Information 

- Kultusministerkonferenz (KMK) [Standing Conference of the Ministers   
   of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic   
   of Germany]; Lennéstrasse 6, D-53113 Bonn; Fax: +49[0]228/501- 
   229; Phone: +49[0]228/501-0 
- Central Office for Foreign Education (ZaB) as German NARIC;  
   www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org 
- "Documentation and Educational Information Service" as German  
   EURYDICE-Unit, providing the national dossier on the education  
   system (www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail:  
   eurydice@kmk.org) 
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK) [German Rectors’ Conference];   
   Ahrstrasse 39, D-53175 Bonn; Fax: +49[0]228/887-110; Phone:  
   +49[0]228/887-0; www.hrk.de; E-Mail: sekr@hrk.de 
- "Higher Education Compass" of the German Rectors’ Conference  
   features comprehensive information on institutions, programmes of    
   study, etc. (www.higher-education-compass.de) 

                                                     
i

The information covers only aspects directly relevant to purposes of  
   the Diploma Supplement. All information as of 1 July 2005.
ii

Berufsakademien are not considered as Higher Education  
   Institutions, they only exist in some of the Länder. They offer  
   educational programmes in close cooperation with private companies.  
   Students receive a formal degree and carry out an apprenticeship at  
   the company. Some Berufsakademien offer Bachelor courses which  
   are recognized as an academic degree if they are accredited by a  
   German accreditation agency.
iii

Common structural guidelines of the Länder as set out in Article 9   
   Clause 2 of the Framework Act for Higher Education (HRG) for the   
   accreditation of Bachelor’s and Master’s study courses (Resolution of  
   the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural  
   Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of 10.10.  
   2003, as amended on 21.4.2005).
iv “Law establishing a Foundation ‘Foundation for the Accreditation of  
   Study Programmes in Germany’”, entered into force as from    
   26.2.2005, GV. NRW. 2005, nr. 5, p. 45 in connection with the  
   Declaration of the Länder to the Foundation “Foundation: Foundation   
   for the Accreditation of Study Programmes in Germany” (Resolution of   
   the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural  
   Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of  
   16.12.2004. 
v

See note No. 4.
vi

See note No. 4. 
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